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diesen Titel wählte Janosch für ein 
1978 erschienenes Kinderbuch. Un-
seren Hauptbahnhof im Jahre 2021 
kannte er da freilich nicht. Panama ist 
ein so genanntes Entwicklungsland 
mit 4,25 Mio. Einwohnern. Wupper-
tal verfügt über ca. ein Zwölftel der 
Einwohnerzahl des mittelamerikani-
schen Landes
. 
Kommt ein Auswärtiger mit der Bahn 
in unsere Stadt und steigt in Elber-
feld aus, bietet sich ihm beim Aus-
stieg auf die Bahnsteige ein Anblick, 
der von den Vorstellungen, die man 
mit einem Entwicklungsland assozi-
iert, nicht signifikant abweicht. 

Seit 2018 ist das städtische Projekt 
Döppersberg von einigen „Kleinig-
keiten“ abgesehen für die Öffentlich-
keit frei gegeben. Die Stadt bewirbt 
das neue Erscheinungsbild auf ihrer 
Homepage trotz der Pannen um die 
Bröckelmauer und des zu großen und 
zu weit in die Sichtachse hereinrei-
chenden Investorenkubus mit Recht 
als Meilenstein für die Wupperta-
ler Stadtentwicklung. Die Deutsche 
Bahn AG interessiert sich für solche 
lokalen Erfolgsmeldungen bislang 
wenig – bis gar nicht. 

Die DB hatte im Zuge der Umgestal-
tung des Döppersbergs einst Zusa-
gen gemacht, zugleich das Bahnhofs-
gebäude und die Bahnsteige in die 
Zukunft zu führen und das Erschei-
nungsbild ihres Bahnhofs - dem ei-
nes modernen Hauptbahnhofs der 
20 größten Städte Deutschlands an-
gemessen –zu modernisieren. Mitt-

lerweile schreiben wir das Jahr 2021 
und der Hauptbahnhof präsentiert 
sich bei Durchfahrt und Ankunft wei-
terhin in einem verwahrlosten Zu-
stand. Bei Immobilien im Stadtgebiet 
würden wir an so exponierter Stelle 
zu 100% von einer Schrottimmobile 
sprechen. Hier plant das Unterneh-
men Zukunft, wie sich die Deutsche 
Bahn einst selbsternannt bezeichnete.

Kürzlich wurde der zu den Gleisen 
führende Tunnel fertiggestellt. Aber 
wann wird die Bahn endlich ange-
messen tätig und beschränkt sich 
nicht nur auf Stückwerk. Sie ver-
spricht im Bahnhof auf einem der Pla-
kate bis 2023 150 Bahnhofe in NRW 
zu sanieren.  Ob Wuppertal HBF bis 
dahin dazu gehören wird, bleibt ab-
zuwarten. Bislang wurde die Sanie-
rung, die eine solche Bezeichnung 
verdient, immer wieder verschoben. 
Müssen wir bis zum Sankt-Nimmer-
leinstag warten? Die Bahn strapaziert 
die Geduld ihrer Kunden und die der 
Wuppertaler in unerträglicher Weise.

Wie kann unsere Kommune mehr 
Einfluss auf das Handeln der Bahn 
nehmen? Wünschenswert wäre es al-
lemal, dass unsere Stadtspitze und 
die WSW mit mehr Nachdruck die 
Anliegen der Stadt in Berlin vertreten.

Wir wünschen allen Mitgliedern ei-
nen schönen Spätsommer, allen Rei-
senden ein  „Bon Voyage“ und blei-
ben Sie vor allem gesund.  

Thorsten Groß
2. Vorsitzender

Oh wie schön ist Panama,
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Dem Verpackungsmüll muss Einhalt 
geboten werden, insbesondere wenn 
er aus polymersynthetischen Werk-
stoffen (Plastik) besteht, nicht nur 
weil er zu langsam verrottet, sondern 
auch weil er Überhand nimmt. Wer 
mit offenen Augen durch Wupperta-
ler Straßen läuft, bemerkt allerorten 
Einwegverpackungen mit Essenres-
ten, Trinkbecher, usw. Was war ange-
sichts dieser Flut die einfachste Lö-
sung? Mehr Ordnungskräfte? Nein, 
ein Verkaufsverbot.

Und was wäre wirksam gegen die 
Kaugummis auf dem neuen Pflaster 
des Bahnhofsvorplatzes in Elberfeld? 
Maßnahmen à la Singapur oder Kau-
gummis und das Ausspucken dersel-
ben verbieten?

Dann wäre da noch das Übel der 
missbräuchlichen Verwendung von 
Farbsprühdosen für die Verunstaltung 
sämtlicher Flächen im öffentlichen 
Raum, von Haus- und Lärmschutz-
wänden bis zu Denkmälern, mit den 
kotzsauren Botschaften gewisser 
Kreise - mehr als ein Ärgernis, nicht 
nur für die betroffenen Hauseigen-
tümer, sondern für alle Bürger, weil 

Ausdruck der Verachtung für eine le-
benswerte Stadt. Sollte man also die 
Sprühgeräte verbieten, oder den Er-
werb an Bedingungen knüpfen, wie 
Mindestalter, Registrierung der Per-
sonalien und der gekauften Ware?

Bleibt das Problem der Hundeka-
cke auf den Bürgersteigen, auch in 
den besten Quartieren. Also auch 
die Hunde verbieten? Die kosten-
lose Verfügbarkeit von Plastik-Kot-
beuteln (vielleicht schon dem o. g. 
Verbot unterliegend und damit ob-
solet) brachte bekanntlich wenig, 
da Hunde ihre so gefüllten Beutel 
nur allzu gern auf der Straße und in 
Parks verteilen.
Ist die in jüngster Zeit häufig be-
schworene „wehrhafte Demokratie“ 
der Ausweg, einschließlich des noch 
im Formulierungsprozess befindli-
chen Wehrhafte-Demokratie-För-
dergesetzes (welch sprachgewaltige 
Wortschöpfung!)? 

Braucht es beide, damit die Kalk-
werke in Dornap mit der genehmig-
ten Rodung der sieben Hektar Wald 
von „Klein Hambach“ beginnen kön-
nen und dort Schluss ist mit Baum-

häusern und kriminellem Treiben (die 
WZ berichtete)? Endeten in Ham-
burg die Anti-G20-Demonstratio-
nen nur deshalb mit brennenden Au-
tos und geplünderten Geschäften, 
weil sich die wehrhafte Demokra-
tie gerade im Tiefschlaf befand? Ist 
es ein Zeichen bisheriger Wehrlosig-
keit mangels Wehrhafte-Demokratie-
Fördergesetz, dass „Bullenklatschen“ 
oder die Empfehlung, Polizisten auf 
Mülldeponien zu entsorgen, wahl-
weise als Folklore oder Satire durch-
gehen können?

Wenn man sich vor Augen hält, welch 
hohe Präsenz an Ordnungskräften 
Wuppertal aufbieten kann, wenn die 
Furcht umgeht, freie Bürger könnten 
möglicherweise ihre Maske abends 
in menschenleeren Straßen auch nur 
schief im Gesicht haben oder nach 
Beginn der Sperrstunde in der Stadt 
anzutreffen sein, oder wenn 100 m 
vor stationären Radargeräten noch 
zusätzlich ein mobiler „Blitzer“ steht 
(warum eigentlich nur einer?), dann 
liegt doch der Schluss nahe, alle an-
deren (oben genannten) Fälle sind 
nicht durch Personalmangel verur-
sacht, sondern gewolltes Wegsehen. 

Verbotskünstler in der Vorwahlzeit

Kettelservice • Stufenmatten • Sockelleisten • Bandeinfassung
Teppiche • Sonderanfertigungen • direkt vom Hersteller

Vorwerk Stufenmatten • Tretford Stufenmatten • Sisal Stufenmatten
Industrieller Umkettelungsbetrieb

Kettelservice TUS Paridis Wuppertal
Garterlaie 40 · 42327 Wuppertal

0202 / 74 25 52 · www.paridis.de 
Geschäftszeiten:

Mo. bis Fr.: 08:00 - 17:00 Uhr. Verkauf und Produktion 
(Mittagspause von 13:00 - 14:00)

+++ Sa.: 09:00 - 14:00 Uhr nur Verkauf. +++
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E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de
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Nicht gewollt hingegen sind Anpas-
sungsunwillige. In manchen Kom-
mentaren der Meinungs- und Gesin-
nungsschaffenden schimmert, bis-
her noch ganz verstohlen, der neidi-
sche Seufzer durch „China, Du hast 
es besser“, wenn nämlich die Samm-
lung sozialer Punkte (social score) als 
Spiegel des Wohl- oder Unwohlver-
halten von Personen als gesellschaft-
liche Segnung und Fortschritt be-
schworen werden.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
berichtete am 18.06. über ein gegen 
den Innenminister von NRW ergan-
genes Urteil, wonach er nicht mehr 
sagen dürfe, die Lektüre der Wochen-
zeitung Junge Freiheit sei ein Warn-
zeichen für Rechtsextremismus. Er 
müsse sogar seine Beamten darü-
ber informieren, dass es kein sol-
ches Warnzeichen sei, zumindest ab 
Rechtskraft des Urteils. 

Wenn wir doch Gedankenleser wären, 
welche die Feinde der Demokratie 
noch früher erkennen, als diese selbst 
ihre eigene mögliche Fehlbarkeit.

Die Ostberliner Staatsbibliothek be-
gegnete der von Fehlinformation und 
Hetze ausgehenden Gefahr auf an-
dere Weise. Da gab es (bis 1989) die 
Rotkreis-Literatur, für deren Lektüre 
es besonderer Genehmigungen be-
durfte, sowie einen Presse-Lesesaal 
exklusiv für politische „Eliten“ aus 
der sog. Nomenklatura.

Als in den siebziger Jahren in west-
lichen bürgerlichen Kreisen über die 
allmähliche Angleichung des Kapita-
lismus an den „real existierenden So-
zialismus“ (E. Honecker, 1973) - dis-
kutiert wurde, verstand man es jen-
seits der Mauer als Unterwanderungs-
versuch.

                      Grex
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Poschen & Giebel GmbH · Postfach 110427 · 42304 Wuppertal

www.poschen-giebel.de
 Telefon *: 02 02 / 25 00 25 · E-Mail: info@poschen-giebel.de

* Anrufweiterschaltung zum Firmensitz in Haan

Auch im Notdienst

Zuverlässig seit 1919

Ihr Heizungs- und Sanitär-Kundendienst in der Südstadt
• Reparaturen • Neuanlagen • Gasheizungen
Meisterbetrieb in der Innung Wuppertal
Gerstenstraße 4a  •  42119 Wuppertal-Elberfeld  
� 0202/424912  •  michael-ortmeier@t-online.de

über 45
Jahre

im Dienst
des 

Kunden

Besuchen Sie uns im Internet: www.happe-gmbh.de

42389 Wuppertal • Schwelmer Straße 46

Telefon: 02 02-60 28 43
Notdienst 01 71-2 61 20 16

Tankreinigung ∙ Tankschutz 
Demontage

Sanitär- und Heizungsbau

Heizöl

Seit 1885

TÜV gepr. Fachbetrieb
§ 19 I WHG
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SANITÄRE ANLAGEN - HEIZUNGSBAU 

Tradition schafft Vertrauen - über 100 Jahre in Vohwinkel 

      Tel.:       0202 - 781168 

      www.shk-vohwinkel.de 
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        www.cw-hainbach.de  Kto-Nr. 612 200 (BLZ 330 500 00) 

A-Z, Tor & Zaun GmbH
Am Beuel 33

45527 Hattingen
Fon: 0 23 24 - 68 57 20-0
Fax: 0 23 24 - 68 57 20-10

http://www.tor-und-zaun.de
E-Mail: info@tor-und-zaun.de

Duschen
Glastüren
Isolierglas
Fenster
Spiegel
Reperaturverglasung

Funckstr. 79
(im Hause Reeder & Kamp)
42115 Wuppertal

Fon 02 02 - 2 75 06-0
Fax 02 02 - 2 75 06-20

mail: info@glas-hoening.de
www.glas-hoening.de
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenzcheck
von Haus + Grund für € 19,95 inkl. MwSt.

Die Abrechnung von Heiz- 
und Warmwasserkosten 
führt häufig zu Zwistigkei-
ten zwischen Vermietern 
und Mietern, da Letztere 
es zwar gerne warm haben, 
jedoch mit entsprechend 
hohen Nachforderungen 
konfrontiert von einer ei-
genen hohen Verbrauchs-
verursachung dann nichts 
mehr wissen wollen. Daher 
müssen sich die Gerichte 

- so auch das Landgericht 
Frankfurt a. M. (Az.: 2-11 
S 38/19) - mit Nachforde-
rungen aus Heiz- und-
Warmwasserkostenberech- 
nungen auseinander setzen. 

In dem Fall stritten die Par-
teien um die Zahlung des 
Saldos aus einer Betriebs-
kostenabrechnung aus dem 
Jahr 2016. In der dorti-
gen Liegenschaft war zum 
maßgeblichen Zeitpunkt 
kein Wärmezähler vorhan-
den. Die Abrechnung der 
Vermieterin ergab zu Las-
ten des Mieters eine Nach-
zahlung in Höhe von 353,46 
Euro. Diese Nachzahlung 
leistete der Mieter nicht. Er 
erhob vielmehr Einwende 
hinsichtlich der Positionen 
Heizung- und Warmwasser-
kosten, Grundsteuer, Stra-

ßenreinigung, Müllabfuhr, 
Allgemeinstrom, Gebäu-
deversicherung und Haft-
pflichtversicherung. Unter 
anderem war ein vermeintli-
cher Verstoß gegen § 9 Ab-
satz 2 Satz 1 Heizkostenver-
ordnung eingewendet wor-
den. In Folge dessen seien 
die Kosten für Heizung und 
Warmwasser gemäß § 12 
Heizkostenverordnung zu 
kürzen. Hauptargument des 
Mieters hierzu war, dass die 
Heiz- und Warmwasserkos-
ten nicht durch Ermittlung 
des Wärmeverbrauchs für 
Warmwasser in der zentra-
len Heizungsanlage unter 
Verwendung eines Wärme-
zählers erstellt worden wa-
ren. Im Ergebnis teilte das 
Landgericht die Auffassung 
des Mieters, dass das Feh-
len des Wärmezählers dazu 
führe, dass die Heiz- und 
Warmwasserkosten nicht 
verbrauchsabhängig ermit-
telt worden seien, so dass 
ein Kürzung von 15 % vor-
zunehmen sei. 

Anmerkung:
Gemäß § 12 Absatz 1 Heiz-
kostenverordnung hat der 
Nutzer das Recht bei einer 
nicht verbrauchsabhängi-
gen Abrechnung der Kosten 

den auf ihn entfallenen An-
teil um 15 von 100 zu kür-
zen, soweit die Kosten der 
Versorgung mit Wärme oder 
Warmwasser entgegen der 
Vorschriften dieser Verord-
nung (also Heizkostenver-
ordnung) nicht verbrauchs-
abhängig abgerechnet wurden. 

Nach dieser Gesetzesvor-
gabe scheint die Entschei-
dung des Landgerichts 
Frankfurt a. M. für den ju-
ristischen Laien auf den ers-
ten Blick logisch und rich-
tig. Die Argumentations-
kette ist aber nicht stichfest 
und mit Zweifeln besetzt, 
da nach hiesiger Ansicht 
das Landgericht mehrere 
Punkte nicht bedacht oder 
gar übersehen hat. So hätte 
sich das Gericht näher mit 
der konkreten Ermittlungs-
methode auseinander set-
zen müssen, da § 9 Absatz 2 
der Heizkostenverordnung 
zwei Berechnungsformeln 
zur Ermittlung der auf die 
zentrale Warmwasserver-
sorgungsanlage entfallenen 
Wärmemenge anbietet. Und 
je nach dem welche Formel 
angewendet wurde, ist es 
umstritten, ob in einem der 
beiden Fälle überhaupt ein 
Kürzungsrecht besteht. 

Warmwasserkosten – fehlender Wärmezähler 

Wir beheben nasse Keller, nasse Wände, Schimmel.
Ein für alle Mal ! Horather Schanze 4

42281 Wuppertal

Telefon 0202 . 78 55 20

Telefax 0202 . 78 90 21

info@huenninghaus.com

www.huenninghaus.com

Haben Sie Schimmel im Keller?

Hünning_Anz -Schimmel_End.indd   1 23.04.18   10:26

 

www.el�ein-isolierbau.de Tel. 02331-55021

Terrassen & Balkone
vielfältig . schnell nutzbar . innovativ

 Gussasphalt und 
Beschichtungen für

Vielfältig
(z.B. Farbe, Oberfläche 

und Anwendung)

Urteile in 
Kurzfassung

zusammengestellt von 
RA Klaus Riske

 Attest 
Auch wenn ein Mieter 
seine Behauptung, ihm 
sei ein Umzug wegen ei-
ner bestehenden Erkran-
kung nicht zuzumuten, 
unter Vorlage bestätigen-
der ärztlicher Atteste gel-
tend macht, ist im Falle 
des Bestreitens dieses 
Vortrags regelmäßig die 
Einholung eines Sachver-
ständigengutachtens zu 
der Art, dem Umfang und 
den konkreten Auswir-
kungen der beschriebe-
nen Erkrankung auf die 
Lebensführung des be-
troffenen Mieters im All-
gemeinen und im Falle 
des Verlusts der vertrau-
ten Umgebung erforder-
lich  (BGH, Urteil vom 
28.04.2021 - VIII ZR 6/19) 
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Sachverstand 
Die Gerichte sind grund-
sätzlich auch dann be-
rechtigt, zur Bestimmung 
der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete ein Sachver-
ständigengutachten ein-
zuholen, wenn ein Miet-
spiegel vorliegt, der ta-
bellarisch Mietspannen 
ausweist und zusätz-
lich eine Orientierungs-
hilfe für die Spannenein-
ordnung enthält. Das gilt 
nicht nur in den Fällen, in 
denen zwischen den Par-
teien Streit über die Vor-
aussetzungen für das Ein-
greifen beziehungsweise 
die Reichweite einer dem 
Mietspiegel gegebenen-
falls zukommenden Ver-
mutungs- oder Indizwir-
kung herrscht, sondern 
auch dann, wenn die orts-
übliche Vergleichsmiete 
unstreitig innerhalb der 
für das einschlägige Miet-
spiegelfeld ausgewie-
senen Spanne liegt und 
deshalb lediglich die Ein-
ordnung der konkreten 
Einzelvergleichsmiete in 
diese Spanne einer Klä-
rung bedarf (BGH, Urteil 
vom 28.04.2021 - VIII ZR 
22/20). 

Aber auf jeden Fall ist das 
vom Landgericht einge-
räumte Kürzungsrecht auf 
die gesamten Kosten der 
Beheizung der Räume ei-
nerseits als auch des Warm-
wasser andererseits zu weit-
gehend. Denn in dem Fall 
wurden die Kosten für die 
Raumbeheizung mittels an 
den Heizkörpern befestig-
ten Heizkostenverteilern 
verbrauchsabhängig berech-
net. Für diesen Teil greift 
also der Tatbestand des § 
12 der Heizkostenverord-
nung, der ja auf „nicht ver-
brauchsabhängige Berech-
nung“ abstellt, nicht durch. 
Das Landgericht verkennt, 
dass der BGH sich schon in 

mehreren Entscheidungen 
damit beschäftigt hat, dass 
Grundlage des Kürzungs-
rechts nur die fehlerhaf-
ten, also nicht verbrauchs-
abhängig berechneten Kos-
tenpositionen sind. Dem-
entsprechend ist sehr sau-
ber zu trennen zwischen 
den Kosten der Beheizung 
der Räumlichkeiten einer-
seits und den des der Erzeu-
gung zu Warmwasser ande-
rerseits, so dass im vorlie-
genden Fall das Kürzungs-
recht sich gegebenenfalls 
nur auf die Verbrauchskos-
ten des Warmwassers bezie-
hen dürfte. 

Sollten Sie einmal in der 

misslichen Lage geraten, 
dass Ihre Heiz- und Warm- 
wasserkostenabrechnung 
angezweifelt wird, stehen 
Ihnen gerne unsere visierten 
spezialisierten Rechtsan-
wälte im Rahmen der Mit-
gliederberatung zur Verfü-
gung. Nehmen Sie einfach 
Kontakt zu diesen auf und 
versuchen Sie nicht selbst 
über eigene Internetrecher-
che den Heizkostenfall mal 
soeben zu lösen, da die ka-
suistische Rechtsprechung 
zu „Heiz-Warmwasserkos-
tenabrechnungen“ nicht nur 
kompliziert, sondern auch 
sehr unübersichtlich für den 
Rechtsunkundigen ist.

RA D.-I. Wimmershoff

       ...für Haus und Garten

  ...mehr als NUR Steine!

- Terrassenplatten aus Stein
- Pflastersteine und Palisaden
- Mauersteine und Felsen
- Gabionen, Brunnen und Deko...
  www.natursteinbrüche.de 

Natursteinbrüche Bergisch Land GmbH, Hahnenfurth 5, 42327 Wuppertal · Fon +49 20 58 78 26 90

Natursteinbrüche Bergisch Land
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BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske

Eigenbedarfskündigung nach Zwangs-
versteigerung 
Kommt es zur Zwangsver-
steigerung einer Immobilie 
steht nicht selten dann bei 
Ersteigerung durch den Er-
steher eine Kündigung des 
Mietverhältnisses an. Ob 
und welche vertraglichen 
Regelungen einer solchen 
Kündigung entgegenstehen 
könnten, damit hatte sich 
das Landgericht München 
(Az.: 14 S 12060/19) ausei-
nanderzusetzen. 

Das Landgericht München 
beschäftigte sich im Rah-

men einer Räumungsklage 
mit den Inhalten eines Miet-
vertrages. Mit schriftlichem 
Wohnraummietvertrag aus 
dem Jahr 2015 erfolgte die 
Vermietung an den Mieter 
einer Wohnung – gelegen 
im dritten Obergeschoss ei-
nes Hauses – bestehend aus 
zwei Zimmern, einer Wohn-
küche, eine Abstellkammer, 
ein Bad/WC und zwei Bal-
kone nebst ein Kelleran-
teil und einem Garagenstell-
platz. In § 15.5 des Mietver-
trages war vereinbart: „die 

Eigenbedarfskündigung 
durch den Vermieter ist aus-
geschlossen.“

Die nunmehr klagenden Ver-
mieter erwarben die Woh-
nung mit Zuschlagsbe-
schluss in einem Zwangs-
versteigerungsverfahren. Mit 
Schreiben vier Tage nach 
Zuschlagsbeschluss spra-
chen die Ersteher als neue 
Vermieter gegenüber den 
Mietern die Kündigung we-
gen Eigenbedarf aus. Die 
Kündigung war im Wesent-
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Schriftform  
Für die Einhaltung der 
Schriftform ist es nicht 
erforderlich, dass schon 
die erste Vertragsur-
kunde selbst alle Schrift-
formvoraussetzungen er-
füllt. Vielmehr genügt es, 
wenn diese Vorausset-
zungen durch eine nach-
folgende Änderungsver-
einbarung gemeinsam 
mit der in Bezug genom-
menen ersten Vertragsur-
kunde erfüllt werden. Da-
bei kann es im Einzelfall 
auch genügen, wenn le-
diglich eine dem Vertrag 
beigefügte Anlage von 
den Parteien unterschrie-
ben wird, sofern hinrei-
chend deutlich ist, auf 
welchen Vertrag sich die 
Anlage bezieht  (BGH, Ur-
teil vom 10.02.2021 - XII 
ZR 26/20).

Preisindex  
Eine formularmäßige In-
dexmietklausel im Wohn-
raummietvertrag genügt 
dem Transparenzgebot 
auch dann, wenn sie 
keine Angaben zum Ba-
sisjahr oder zur Warte-
frist beinhaltet (BGH, Ur-
teil vom 26.05.2021 - VIII 
ZR 42/20).
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske

lichen darauf gestützt, dass 
das von den Erstehern aktu-
ell bewohnte Haus „jetzt zu 
eng für 4 Kinder“ sei. Die 
„kleine Tochter und wir“ 
„wohnen derzeit zusam-
men ihm Wohnzimmer“ des 
Hauses, so die Kündigung 
weiter. Der 20-jährige Sohn 
(„mein Sohn“) solle daher 
in die Wohnung einziehen.

Mit der Kündigung war der 
Mieter nicht einverstanden, 
er war unter anderem - we-
gen der Regelung in § 15.5 
des Mietvertrages - auch 
der Meinung, eine Eigen-
bedarfskündigung sei per 
se ausgeschlossen. Das sah 
das Landgericht anders und 
folgte der Auffassung der 
neuen Vermieter und bestä-
tigte, dass durch ordentli-
che Kündigung wegen Ei-
genbedarfs das Mietverhält-
nis zwischen den Vertrags-
parteien beendet worden 
sei. Der Wirksamkeit der er-
folgten Kündigung wegen 
Eigenbedarf steht insbeson-
dere nicht der - zwischen 
dem früheren Vermieter und 
dem Mieter vereinbarte - 
Kündigungsausschluss nach 
§ 15.5 des Mietvertrages 
entgegen. Ein Ersteher tritt 
zwar gemäß § 57 ZVG ent-
sprechend § 566 BGB in das 

bestehende Mietverhältnis 
ein, jedoch eingeschränkt 
durch die Maßgaben des 
§ 57 a ZVG, der sich nicht 
nur auf Kündigungsfristen 
bezieht, sondern auch dazu 
führt, dass der Ersteher an 
einen etwaigen vertragli-
chen Kündigungsausschluss 
nicht gebunden ist. 

Fazit:
Nach Auffassung des Land-
gerichts München gilt der 
Sonderkündigungstatbe-
stand des § 57a ZVG nicht 
nur für die Kündigungsfris-
ten, sondern auch für etwa-
ige lediglich gewillkürte 
Vertragsinhalte im Hin-
blick auf Kündigungen. Ob 
die Auffassung des Landge-
richts auch Eingang in die 
höchstrichterliche Recht-
sprechung finden wird, 
bleibt abzuwarten, da we-
gen der grundsätzlichen Be-
deutung die Revision zuge-
lassen wurde. 

Der BGH hatte im Jahre 
1982 zumindest im Rah-
men eines obiter dictums 
(Anm.d. Red.: = Begleit-
anmerkung) erwähnt, der 
Schutzzweck des § 57a 
ZVG erschöpfe sich in der 
Gewährung eines zeitlichen 
Vorteils.

Der § 57a ZVG vermit-
telt dem Ersteher einer Im-
mobilie über die Zwangs-
versteigerung ein interes-
santes Sonderkündigungs-
recht, dass, um den zeitli-
chen Vorteil auszunutzen, 
aber auch schnelles Han-
deln abverlangt. Die Vor-
schrift bestimmt nämlich, 
dass der Ersteher berechtigt 
ist, dass Miet- oder Pacht-
verhältnis unter Einhaltung 
der gesetzlichen Frist zu 
kündigen. Die Kündigung 
ist ausgeschlossen, wenn 
sie nicht für den ersten Ter-
min erfolgt, für den sie zu-
lässig ist. In Fällen, die zeit-
lich Spitz auf Knopf ste-
hen, kann dies bedeuten, so-
fort nach dem Zuschlag eine 
schriftliche Kündigung er-
klären zu müssen, um nicht 
das Sonderkündigungsrecht 
zu verlieren. 
 RA D. I. Wimmershoff
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 
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Modernisierung 
Werden tatsächlich trenn-
bare Modernisierungs-
maßnahmen durchge-
führt, kann der Vermie-
ter mehrere Mieterhöhun-
gen) bezüglich jeweils 
abgeschlossener Maß-
nahmen erklären (BGH, 
Urteil vom 28.04.2021 - 
VIII ZR 5/20).

Zu Hause bleibt es am schönsten
Mit unserer lebenslangen Immobilienrente

Jetzt unverbindlich und kostenlos  von  
Frank Siegmann beraten lassen: 

02196 / 88 38 990 
fs@franksiegmannimmobilien.de

Eine Balkonsanierung ist 
üblicherweise mit erhebli-
chem Baulärm aber auch 
hohen Kosten verbunden. 
Scheut deswegen schon der 
Eigentümer einer einzel-
nen Immobilie die Sanie-
rung, so potenziert sich die 
Abwehrhaltung der Eigen-
tümer einer Wohnungsei-
gentümergemeinschaft.
Von daher ziehen sich oft 
solche Balkonsanierungen 
bzw. der Beschluss dazu 
über mehrere Jahre hin, 
bis es dann zu einer Sanie-
rung kommt. Davor gehen 
vielfach die Wohnungsei-
gentümergemeinschaften so-
gar mehrere Gänge vor Ge-
richt, da es immer wieder 
irgendeinen Miteigentü-
mer gibt, der sich zur Wehr 
setzt. So auch in einem 
vom Amtsgericht Charlot-
tenburg (Az.: 73 C 82/19) 
entschiedenen Fall.

Im dortigen Fall lag be-
reits schon seit dem Jahr 
2012 ein Sanierungsbe-
darf der dortigen Balkone 
vor. Die Sanierung der Bal-
kone wurde jedoch nicht 
in einem Schritt angegan-
gen sondern etappenweise. 
Im ersten Sanierungsgang 
lagen dem damaligen ers-
ten Teilschritt der Sanie-
rung drei Vergleichsan-
gebote für die ersten Bal-
kone zugrunde. Die seiner-
zeit beauftragte Firma er-

hielt auch in den Folgejah-
ren den Zuschlag mit der 
Instandsetzung von einigen 
weiteren Balkonen. In ei-
ner weiteren Versammlung 
in der zweiten Jahreshälfte 
2019 beschließt die Eigen-
tümergemeinschaft erneut 
die Beauftragung der bis-
her eingesetzten Firma mit 
der Sanierung der Balkone 
gemäß deren kurz zuvor 
eingereichten Angebot über 
ein Auftragswert von ma-
ximal 220.000,00 Euro zu-
züglich Baubetreuungsge-
bühren zu Gunsten der Ver-
waltung. Es wurde hierbei 
ausdrücklich auf die Ein-
holung weiterer Angebote 
verzichtet. Dies fand nicht 
bei allen Wohnungseigen-
tümern Anklang, so dass 
es zu einem Anfechtungs-
verfahren vor dem Amtsge-
richt kam.

Das Amtsgericht machte 
mit dem Fall mehr oder 
minder kurzen Prozess und 
kassierte den Beschluss 
mit dem Verweis, dass zum 
Zeitpunkt der Beschluss-
fassung keine drei ver-
gleichbaren Alternativan-
gebote vorlagen, ein.

Anmerkung:
Mit der Entscheidung in 
dem Fall liegt das Amts-
gericht auf der (noch) gän-
gigen Linie der aktuellen 
Rechtsprechung. Hiernach 

entspricht ein Beschluss 
der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft bei Instand-
haltungs- bzw. Instandset-
zungsmaßnahmen, zumin-
dest, wenn diese einen grö-
ßeren Umfang haben, nur 
dann den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Verwaltung, 
wenn zuvor mehrere Ver-
gleichsangebote eingeholt 
worden sind. 

Hierbei müssten die Ange-
bote auch tatsächlich ver-
gleichbar sein, also die 
Leistungsinhalte der An-
gebote dürfen sich nicht 
unterscheiden. Die Woh-
nungseigentümer sind über 
die dazu relevanten Um-
stände aufzuklären. Durch 
vergleichbare Angebote 
wird gewährleistet, dass 
technische Lösungen ge-
wählt werden, die einer 
dauerhaften Beseitigung 
oder Instandhaltung ent-
sprechen, wobei durch die 
Vergleichbarkeit auch auf 
die Wirtschaftlichkeit und 
nicht finanzielle nachtei-
lige Auftragsvergabe hin-
gewirkt wird. Nach der 
Entscheidung des Amts-
gericht Charlottenburg ist 
klar, dass, wenn abschnitts-
weise bei Sanierungen vor-
gegangen wird, Eigentü-
mergemeinschaften nicht 
auf die Einholung weite-
rer Angebote verzichten 
können, sondern bei je-

WEG – Vergleichsangebote bei Balkon-
sanierung erforderlich

der neuen Etappe auch er-
neut entscheiden müssen 
auf Basis jeweils aktueller 
mehrerer, im Regelfall drei, 
Vergleichsangebote.

In wohnungseigentums-
rechtlichen Fällen zeigt die 
tägliche Beratungspraxis, 
dass regelmäßig hier aus 
verschiedensten Gründen 
nicht auf die Vorgabe von 
Einholung alternativer An-
gebote geachtet wird. Ne-
ben dem zeigt sich auf sehr 
häufig, dass, wenn mehrere 
Angebote vorhanden sind, 
diese aber tatsächlich über-
haupt nicht vergleichbar 
sind, da dort unterschied-
lichste Leistungsansätze 
bzw. Arbeitspositionen be-
inhaltet sind. 

Solche Angebote, selbst, 
wenn dies drei Angebote 
oder mehr wären, erfüllen 
nur die ordnungsmäßige 
Verwaltung, wenn eben drei 
vergleichbare Angebote 
vorliegen; und dies ist bei 
stärker abweichenden In-
halten nicht mehr der Fall.

RA D. I. Wimmershoff
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Rechtsverfolgung 
Die Kosten der ersten Gel-
tendmachung rückstän-
diger Miete durch einen 
Rechtsanwalt gegenüber 
dem kalendarisch in Ver-
zug geratenen Mieter stel-
len grundsätzlich keine er-
stattungsfähigen Rechts-
verfolgungskosten dar 
(AG Stuttgart, Urteil vom 
21.05.2021 - 35 C 998/21).

Beweislast 
Ist der Mangel vom Mieter 
bewiesen, hat der Vermie-
ter den Beweis zu führen, 
dass der Mangel nicht auf 
die Bausubstanz zurück-
zuführen ist. Erst dann 
muss der Mieter bewei-
sen, dass der Schimmel 
nicht durch ein vertrags-
widriges Heiz- und Lüf-
tungsverhalten entstan-
den ist (AG Berlin-Mitte, 
Urteil vom 29.10.2020 - 25 
C 124/19).

Kosten statischer Berechnung 
haushaltsnahe Handwerkerleistung?
Bekanntermaßen kann 
durch die Geltendmachung 
haushaltsnaher Hand-
werkerleistungen die ei-
gene Steuerlast gesenkt 
werden. So sind Reduzie-
rungen der Einkommens-
schuld um 20% der geltend 
gemachten Aufwendungen 
bis zu einem Höchstbetrag 
von 1.200,00 Euro im Jahr 
möglich.

Was zu den haushaltsna-
hen Handwerkerleistung im 
Einzelnen gehören kann, 
ist oft unklar bzw. wird von 
den Finanzämtern sehr un-
terschiedlich bewertet. Das 
Finanzgericht Baden-Würt-
temberg (Az.: 1 K 1384/19) 
entschied zu einem Fall, in 
dem von der Finanzverwal-
tung die Geltendmachung 
von Kosten für einen Stati-
ker als nicht berücksichti-
gungsfähig angesehen wur-
den.

In dem Fall wollte das Ei-
gentümerehepaar schad-
hafte Holzpfosten, die das 
Dach des eigengenutzten 
Wohnhauses stützten, durch 
Stahlposten ersetzen. Die 
Metallbaufirma, die hierfür 
engagiert wurde, hielt eine 

statische Berechnung der 
einzusetzenden Stahlpfosten 
für zwingend notwendig. In 
Folge dessen wurde ein Sta-
tiker für die statischen Be-
rechnungen beauftragt und 
auf Basis seiner Berechnun-
gen die Stahlpfosten einge-
baut. Für die Kosten des Sta-
tikers wurde die Steuerer-
mäßigung nach § 35 a EStG 
geltend gemacht. Damit war 
das Finanzamt nicht einver-
standen, da es nach seiner 
Ansicht bei solchen Stati-
kerkosten nicht um Hand-
werkerleistungen handele. 
Im gerichtlichen Verfah-
ren stellte sich das Finanz-
gericht auf die Seite der Ei-
gentümer, die der Meinung 
waren, dass die statische 
Berechnung als Teil der ei-
gentlichen Handwerkerleis-
tung anzusehen ist. Für das 
Gericht stand auch fest, dass 
die Arbeiten nicht ohne vor-
herige statische Berechnung 
hätten durchgeführt werden 
können und bei einer sol-
chen engen sachlichen Ver-
zahnung war es daher nicht 
schädlich, dass die Berech-
nungen nicht von der beauf-
tragten Firma selbst ausge-
führt werden, sondern über 
einen extern beauftragten 

Statiker. Es handele sich 
quasi um eine einheitliche 
Leistung, wenn auch von 
zwei verschiedenen Ver-
tragspartnern erbracht.

Anmerkung:
Ob diese Beurteilung des 
Finanzgerichts sich durch-
setzen wird, bleibt abzuwar-
ten, da wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung diese 
Revision vor dem Bundesfi-
nanzhof zugelassen wurde. 
Dort wird neben der These 
der „einheitlichen Handwer-
kerleistung“ auch die Ausle-
gung des räumlich-funktio-
nalen Zusammenhangs zum 
Haushalt, der für die Gel-
tendmachung der Steuerer-
mäßigung erforderlich ist, 
ebenfalls überprüft. Es wird 
sich zeigen, ob die Einschät-
zung ein wesentlicher Teil 
der Vorarbeiten für die sta-
tische Berechnung, nämlich 
Besichtigung und Bespre-
chung vor Ort, noch tatsäch-
lich in einem direkten räum-
lichen Zusammenhang mit 
dem Haushalt der Eigentü-
mer im Sinne der Steuer-
rechtsprechung, durchge-
führt wurde.

RA D. I. Wimmershoff
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Hier 

könnte 

Ihre 

Anzeige

stehen!

Wir beraten 

Sie gerne.

Telefon
0 23 24/2 58 22

e-mail: 
andreas.wimmers@gmx.de

Gern unter-
stützen wir Sie

bei dem Verkauf Ihrer
 Immobilie oder helfen Ihnen

bei der Vermietung Ihrer
 Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Wir 
suchen neue 

Verkaufs-
objekte

Eine Werteinschät-
zung übernehmen wir

kostenlos.

Angebote 
bitte an 

Haus und Grund 
Tel.: 02 02 / 4 79 55-0

Neumitglieder-Werbung
Wir überweisen für jedes 

Neumitglied, das Sie für  unseren
Verein geworben haben, 
eine attraktive  Prämie!

Voraussetzung:
Aufnahmegebühr und erster

 Mitgliedsbeitrag sind bezahlt!

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter –
mit dem Solvenzcheck 
von HAUS + GRUND 

für € 19,95 inkl. MwSt.

Unsere 
Mietverträge
werden ständig durch 

unsere Juristen auf 
Rechtssicherheit geprüft, 

aktualisiert und angepasst.
Diese können in den 

Formaten DIN A5 und 
DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch
unseren Postservice.

 

 

Starke Preisanstiege bei Baustoffen im Jahr 2021 
 
• Gesteigerte Nachfrage während Corona und Lieferengpässe bei Rohstoffen ursächlich 
für starke Preissteigerungen im Mai 2021 
 

• Ziegel dominiert: Nahezu jede dritte Baugenehmigung für Ein- und 
Zweifamilienhäuser in Ziegelbauweise (Jahr 2020) 
 
• Trend zum Baustoff Holz: Anteil bei Ein- und Zweifamilienhäusern 23 %, im 
Fertigteilbau dominiert Holz mit 88 % (Jahr 2020) 
 
 
WIESBADEN – Wer sich den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen möchte 
oder die Renovierung seines Eigenheims plant, der spürt die steigenden Preise für 
ausgewählte Baumaterialien. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, 
stiegen die Erzeugerpreise für Baustoffe wie Holz, Stahl oder Dämmmaterialien 
deutlich: Konstruktionsvollholz verteuerte sich im Mai 2021 um 83,3 % im Vergleich 
zum Vorjahresmonat, Dachlatten um 45,7 % und Bauholz um 38,4 %. Nicht nur die 
gestiegenen Holzpreise, auch die Stahlpreise treiben die Kosten auf dem Bau in die 
Höhe: Betonstahl in Stäben war im Mai 2021 um 44,3 % teurer, Betonstahlmatten 
kosteten 30,4 % mehr als im Mai 2020. Betonstahl wird unter anderem zur Verstärkung 
von Bodenplatten, Decken oder Wänden eingesetzt. Hauptgründe für die anziehenden 
Holz- und Stahlpreise dürfte die steigende Nachfrage im In- und Ausland während der 
Corona-Pandemie sein sowie Probleme in der Versorgung mit Rohstoffen. Zum 
Vergleich: Der Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte insgesamt stieg im gleichen 
Zeitraum um 7,2 %. Dies war der höchste Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit 
Oktober 2008 (+7,3 %), als die Preise vor der Finanz- und Wirtschaftskrise stark 
gestiegen waren. Einen großen Einfluss auf die deutliche Preissteigerung des 
Gesamtindex hatte auch die Entwicklung der Holz- und Metallpreise. 

 
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) Nr. N 044 
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42117 Wuppertal • Friedr.-Ebert-Str. 382a
Tel. 0202 712050 + 713245 Fax 0202 712335

E-Mail: info@oehlergmbh.de • Internet: oehlergmbh.de

Vorenthaltung  
Im Falle einer Vorenthal-
tung der Mietsache durch 
den Mieter besteht ein 
Anspruch des Vermie-
ters auf Nutzungsent-
schädigung in Höhe der 
„Marktmiete“, d.h. der-
jenigen Miete, die im 
Falle einer Neuvermie-
tung erzielt werden kann. 
Die konkrete Höhe die-
ser „Marktmiete“ kann 
im Zweifel durch das Ge-
richt auch im Wege einer 
Schätzung auf der Grund-
lage eines Zuschlags von 
10% zu den Werten des 
örtlichen Mietspiegels er-
mittelt werden (AG Bran-
denburg, Urteil vom 
16.06.2021 - 31 C 51/20). 

Wegerecht 
Wer ein Wegerecht an 
einem Grundstück hat, 
kann nicht ohne Weite-
res verpflichtet werden, 
die Tore desselben immer 
hinter sich zu schließen.  
Vielmehr ist es erforder-
lich, die Interessen der 
beiden Grundstücksei-
gentümer gegeneinander 
abzuwägen. Dabei be-
steht kein genereller Vor-
rang der Sicherheitsinte-
ressen des Grundstücks-
eigentümers gegenüber 
dem Ausübungsanspruch 
des Wegerechtsinhabers. 
(Bundesgerichtshof, Ur-
teil vom 16.04.2021 - V 
ZR 17/20). 
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Energieeffizienter Garten: Tipps, die Strom und Geld sparen 
 
Nachhaltiges Gärtnern beginnt mit einer großen Artenvielfalt und dem Schutz der Natur durch den Verzicht 
auf Giftstoffe. Ebenso wichtig ist der sparsame Einsatz von Ressourcen. Folgende Tipps helfen, den Garten 
energieeffizient zu betreiben: 
 
Licht und elektrische Geräte wohl überlegt einsetzen 
Das nächtliche Beleuchten von Bäumen, Wasserläufen oder Blumenrabatten verursacht nicht nur dem 
Stromzähler unruhige Nächte. Auch Insekten und Vögel leiden zunehmend an der Lichtverschmutzung. 
Tipp der Verbraucherzentrale: Das nächtliche Ausleuchten des Gartens sollte nur punktuell und bei Bedarf 
erfolgen. 
 
Immer mehr elektrische Helfer machen die Gartenarbeit komfortabler. Kaum scheint die Sonne, rattert und 
brummt es durch die Nachbarschaft. Neben einigen nützlichen Utensilien sind auch jene dabei, die durch 
kurze Lebensdauer oder ihren eingeschränkten Nutzen hauptsächlich das Gerätehaus belegen.  
Tipp der Verbraucherzentrale: Der Griff zu Handgeräten nutzt ausschließlich Muskelkraft, ist oft effektiver 
und energetisch die erste Wahl. Zudem sind sie meist robuster und günstiger in der Anschaffung. Bei 
kostenintensiven Geräten, die nur selten zum Einsatz kommen, bietet es sich an, sie gemeinschaftlich mit 
Gartennachbarn zu nutzen. Das spart vor allem Ressourcen bei der Herstellung der Geräte. 
 
Heizpilze und Wärmestrahler sorgen dafür, die langersehnten Sommertage voll auskosten zu können. Leider 
erwärmen sie in erster Linie die Umgebung und geben viel Energie ungenutzt in die Umwelt ab. Während 
gasbetriebene Heizstrahler viel CO2 freisetzen, sind elektrische Wärmestrahler echte Stromfresser. 
Tipp der Verbraucherzentrale: Werden die Abende kühler, sorgen Jacken und warmen Wolldecken für 
gemütliche Stunden im Garten.  
 
Solarenergie nutzen 
Viele Geräte, die im Garten im Dauerbetrieb laufen, wie Lampen, Pumpen oder Wasserspiele können mit 
Solarstrom betrieben werden. Wichtig ist, bereits beim Kauf auf den Verwendungszweck und die Leistung zu 
achten. Ein integrierter Akku verlängert die Betriebszeit. So bieten Pumpen und Leuchten mit integriertem 
Solarpanel und Akku oft die passende Lösung. 
Tipp der Verbraucherzentrale: Legen Sie besonderes Augenmerk auf den Standort. Er entscheidet darüber, 
ob die solarstrombetriebenen Geräte auch bei wechselhaftem Wetter funktionieren. 
 
Ist ein Netzanschluss vorhanden, kann mit Stecker-Solargeräten zum Beispiel auf dem Balkon, der Terrasse 
oder der Laubenwand Solarstrom erzeugt werden. Die Geräte vereinen meist bis zu zwei Solarmodule und 
einen Wechselrichter. Zur Installation werden sie lediglich in eine Steckdose gesteckt und sind mit einer 
Nennleistung von bis zu 600 Watt vielseitig einsetzbar.  
 
Ist kein Netzanschluss vorhanden – zum Beispiel in Gartenlauben oder Wochenendhäusern – bieten sich 
Insellösungen an. Sie vereinen Solarmodule mit einem einer Autobatterie ähnlichem Akku und einem 
Laderegler. Die Sonnenenergie vom Tag wird gespeichert und kann abends Geräte mit 12 Volt 
Gleichspannung wie Lampen oder Radios betreiben.  
Tipp der Verbraucherzentrale: Lassen Sie sich beraten! Fragen zu Solarstrom, Akkus und sparsamen Geräten 
beantwortet die Energieberatung der Verbraucherzentrale.  
 
Die Beratung findet online, telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch statt. Für einkommensschwache 
Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote kostenfrei. Mehr Informationen gibt es 
auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei). Die 
Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 
 

Pressemitteilung der Verbrauchzentrale Bundesverband e.V. 
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Energieeffizienter Garten: Tipps, die Strom und Geld sparen 
 
Nachhaltiges Gärtnern beginnt mit einer großen Artenvielfalt und dem Schutz der Natur durch den Verzicht 
auf Giftstoffe. Ebenso wichtig ist der sparsame Einsatz von Ressourcen. Folgende Tipps helfen, den Garten 
energieeffizient zu betreiben: 
 
Licht und elektrische Geräte wohl überlegt einsetzen 
Das nächtliche Beleuchten von Bäumen, Wasserläufen oder Blumenrabatten verursacht nicht nur dem 
Stromzähler unruhige Nächte. Auch Insekten und Vögel leiden zunehmend an der Lichtverschmutzung. 
Tipp der Verbraucherzentrale: Das nächtliche Ausleuchten des Gartens sollte nur punktuell und bei Bedarf 
erfolgen. 
 
Immer mehr elektrische Helfer machen die Gartenarbeit komfortabler. Kaum scheint die Sonne, rattert und 
brummt es durch die Nachbarschaft. Neben einigen nützlichen Utensilien sind auch jene dabei, die durch 
kurze Lebensdauer oder ihren eingeschränkten Nutzen hauptsächlich das Gerätehaus belegen.  
Tipp der Verbraucherzentrale: Der Griff zu Handgeräten nutzt ausschließlich Muskelkraft, ist oft effektiver 
und energetisch die erste Wahl. Zudem sind sie meist robuster und günstiger in der Anschaffung. Bei 
kostenintensiven Geräten, die nur selten zum Einsatz kommen, bietet es sich an, sie gemeinschaftlich mit 
Gartennachbarn zu nutzen. Das spart vor allem Ressourcen bei der Herstellung der Geräte. 
 
Heizpilze und Wärmestrahler sorgen dafür, die langersehnten Sommertage voll auskosten zu können. Leider 
erwärmen sie in erster Linie die Umgebung und geben viel Energie ungenutzt in die Umwelt ab. Während 
gasbetriebene Heizstrahler viel CO2 freisetzen, sind elektrische Wärmestrahler echte Stromfresser. 
Tipp der Verbraucherzentrale: Werden die Abende kühler, sorgen Jacken und warmen Wolldecken für 
gemütliche Stunden im Garten.  
 
Solarenergie nutzen 
Viele Geräte, die im Garten im Dauerbetrieb laufen, wie Lampen, Pumpen oder Wasserspiele können mit 
Solarstrom betrieben werden. Wichtig ist, bereits beim Kauf auf den Verwendungszweck und die Leistung zu 
achten. Ein integrierter Akku verlängert die Betriebszeit. So bieten Pumpen und Leuchten mit integriertem 
Solarpanel und Akku oft die passende Lösung. 
Tipp der Verbraucherzentrale: Legen Sie besonderes Augenmerk auf den Standort. Er entscheidet darüber, 
ob die solarstrombetriebenen Geräte auch bei wechselhaftem Wetter funktionieren. 
 
Ist ein Netzanschluss vorhanden, kann mit Stecker-Solargeräten zum Beispiel auf dem Balkon, der Terrasse 
oder der Laubenwand Solarstrom erzeugt werden. Die Geräte vereinen meist bis zu zwei Solarmodule und 
einen Wechselrichter. Zur Installation werden sie lediglich in eine Steckdose gesteckt und sind mit einer 
Nennleistung von bis zu 600 Watt vielseitig einsetzbar.  
 
Ist kein Netzanschluss vorhanden – zum Beispiel in Gartenlauben oder Wochenendhäusern – bieten sich 
Insellösungen an. Sie vereinen Solarmodule mit einem einer Autobatterie ähnlichem Akku und einem 
Laderegler. Die Sonnenenergie vom Tag wird gespeichert und kann abends Geräte mit 12 Volt 
Gleichspannung wie Lampen oder Radios betreiben.  
Tipp der Verbraucherzentrale: Lassen Sie sich beraten! Fragen zu Solarstrom, Akkus und sparsamen Geräten 
beantwortet die Energieberatung der Verbraucherzentrale.  
 
Die Beratung findet online, telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch statt. Für einkommensschwache 
Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote kostenfrei. Mehr Informationen gibt es 
auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei). Die 
Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 
 

Pressemitteilung der Verbrauchzentrale Bundesverband e.V. 

  Haben Sie Probleme bei der Erstellung der Jahresabrechnung 
für Ihre Mieter?

Möchten Sie sich nicht mehr mit dieser Pflicht beschäftigen 
und suchen nach einer Möglichkeit dies kostengünstig und 
rechtssicher zu erledigen?

Setzten Sie sich mit uns in Verbindung!

Das Team in der Geschäftsstelle in der Dessauerstraße 3 fertigt 
für die Mitglieder rechts- und fälschungssichere Abrechnungen 
mit Siegelaufdruck.

Hauseigene Fachkräfte kümmern sich um Ihre Nebenkosten-
abrechnung - Rechtsrat und Tatkraft werden vor Ort vereint. 
Lästige Diskussionen mit dem Mieter fallen weg.

HAUS + GRUND
Wuppertal und Umland – vormals Elberfeld von 1880 e.V.

IHR EIGENTUM – UNSERE KOMPETENZ

VEREIN(T) STARK

Nebenkostenabrechnungsservice 
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raum avanciert. Dort wurde ein feuch-
teregulierender Innenputz verwendet 
und eine schallabsorbierende Akus-
tikdecke eingesetzt. Das sorgt für eine 
angenehme Raumatmosphäre.

tem StoTherm Classic sowie Stolit als 
organischem Oberputz umgesetzt. Das 
Ergebnis: Im Winter muss 40 Prozent 
weniger geheizt werden, im Sommer 
bleibt es drinnen angenehm kühl.

Wohnträume verwirklichen
Somit ist das Haus nicht nur räumlich 
gewachsen, sondern hat auch in Sa-
chen Wohnqualität zugelegt. Dazu hat 
der beauftragte Fachhandwerker mit 
seiner klugen Planung wesentlich bei-
getragen. Unter www.wohnwert-stei-
gern.de etwa erhalten Hauseigentü-
mer weitere Inspirationen, finden Bei-
spiele von anderen Modernisierungen 
und können sich umfassend zu Förder-
möglichkeiten für eine Fassadensanie-
rung informieren. Aber auch innen hat 
sich in dem Eigenheim der Gerlachs 
einiges getan: Das lichtdurchflutete 
Esszimmer ist zum neuen Lieblings-

(djd). So wie Familie Gerlach aus 
Breisach geht es vielen: Sie lieben ih-
ren gemütlichen Altbau mit Garten, 
wünschten sich aber schon lange et-
was mehr Wohnfläche. Daher haben 
die Gerlachs gleich mehrere Fliegen 
mit einer Klappe geschlagen: Der vor 
Kurzem fertiggestellte Anbau schafft 
mehr Wohn- und Nutzwert, die gleich-
zeitig erfolgte Fassadensanierung 
nutzt der Umwelt und senkt die Heiz-
kosten. Und obendrein ist die Moder-
nisierung eine Investition in den dau-
erhaften Werterhalt und die Wertstei-
gerung des schmucken Eigenheims.

Mehr Platz schaffen
Das Haus der vierköpfigen Familie 
stammt aus den 1950-er-Jahren, schon 
zum Einzug 2010 wurde umfassend 
renoviert. „Weil es drinnen mit der 
Zeit einfach zu eng wurde, haben wir 
uns jetzt für den Anbau entschieden“, 
berichtet Reiner Gerlach. „Wir sind 
froh, dass jeder nun sein eigenes Zim-
mer hat“, ergänzt Ehefrau Ramona 
Gerlach. Die Idee zur Vergrößerung 
realisierten die Eigentümer mit dem 
Stuckateurbetrieb Wehrle. „Die Bera-
tung war eine enorme Hilfe, weil wir 
ja doch einige Sonderwünsche hatten“, 
erklärt Ramona Gerlach. Der Weg 
zum örtlichen Handwerk ist immer 
eine empfehlenswerte Idee. Die Fach-
leute können nicht nur zu langlebigen 
Lösungen beraten, sondern kennen 
sich auch mit geeigneten Materialien 
und deren Verarbeitung sehr gut aus. 
Die Fassadendämmung wurde gleich 
mit angedacht und mit dem Dämmsys-

Das Haus wächst mit

Mit einer Sanierung den Wohnwert im Altbau steigern

A u s ’ m  V e r e i n
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Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Immobilien sind unsere Spezialität!

Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70
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Wir suchen 
Eigentumswohnungen!

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht:
d.grimm@dtg-immobilien.de
www.dtg-immobilien.de
+49 (0) 2051 4057932

Sie haben eine Wohnung in katastrophalem Zustand übernommen 
oder geerbt und sind mit der Situation überfordert?

Wir kaufen Ihre Wohnung
+ im derzeitigen Zustand 
+ inklusive Inventar und Mobiliar

Wir besorgen alle Unterlagen. Sie brauchen sich um nichts zu küm-
mern, sind von der weiteren Verantwortung befreit und erhalten 
einen fairen und marktgerechten Kaufpreis.

  Interessenvertretung der Haus-, Wohnungs- 
  und Grundbesitzer

   Rechtsberatung

   Betriebskostenabrechnung

   Immobilien-Vermittlung

   Formulare, Vordrucke, Mietverträge

  Herausgeber des Eigentümerjournals

HAUS + GRUND
Wuppertal und Umland – vormals Elberfeld von 1880 e.V.

IHR EIGENTUM – UNSERE KOMPETENZ

VEREIN(T) STARK

Wir vertreten Ihre Interessen

(djd). Wer den Bau eines Hauses ins 
Auge fasst, orientiert sich oft zu-
nächst an Prospekten, Zeitschrif-
ten und dem Internet, besucht Mus-
terhausausstellungen oder holt Tipps 
von Freunden ein. Wenn der Bau-
herr so weit ist, dann rät Erik Stange 
vom Bauherren-Schutzbund e. V. 
(BSB), bei mehreren Anbietern an-
zufragen. Die Werbeversprechen auf 
Prospekten und Websites der Fir-
men sind nicht verbindlich und kön-
nen die konkreten Angebote keines-
falls ersetzen. Ein Hausangebot muss 
laut BSB die Ergebnisse aus den Ver-
handlungen zwischen Bauherr und 
Bauunternehmen, die angebote-
nen Leistungen und die Sonderwün-
sche des Auftraggebers dokumen-
tieren. Unter www.bsb-ev.de gibt es 
dazu mehr Infos und einen „Ratgeber 
Hausbau“, der kostenlos bestellt oder 
heruntergeladen werden kann.

Wichtig ist auch, was nicht in der Leistungsbeschreibung und im Vertrag steht

Hausangebote richtig lesen
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N e u e s  u n d  W i s s e n s w e r t e s

Unsere Mietverträge
werden ständig durch unsere Juristen
auf Rechtssicherheit geprüft, aktuali-
siert und angepasst. Diese können in

DIN A5 und DIN A4 erworben werden. 

Für Formulare nutzen Sie bitte auch 
unseren Postservice.

Reichen Sie das

Eigentümer Journal
weiter, Ihr Nachbar 

freut sich.

Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Händeler Str. 49

42349 Wuppertal

Tel. 0202 47 32 43

info@magerdach.de

Profipartner

Dach- und

Fassadentechnik

Dachdecker -u.

Wärmedämmtechnik

Flachdachtechnik

Gaubenbau von A-Z

Fassadenbekleidung

Sanierung

Dachfenster bis XXXL

Zimmerer

Groß-Ausstellung

energetische

Meisterbetrieb
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A-Z, Tor & Zaun GmbH
Am  · 45527 Hattingen · Fon: 0 23 24 - 68 57 20-0 · Fax: 0 23 24 - 68 57 20-10

http://www.tor-und-zaun.de · E-Mail: info@tor-und-zaun.de

02 12 - 88 07 30 0

Notdienst 02 12 - 88 07 30 48www.wegogmbh.de
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über 60 Jahre Fachbetrieb für:

Dipl. Ing. Markus Wunsch & 
Horst Kunzelmann GbR

Talstrasse 25
42115 Wuppertal
Fon: 0202 - 269 232 32
Fax: 0202 - 248 630 9

info@schimmelpilzagentur.de
www.schimmelpilzagentur.de

TÜV-zertifiziertes Ingenieurbüro  
für Schimmelbeseitigung und  
Schimmelhygiene
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Eigenheimen steigen. Neben den 
Preisen für Grund und Boden sind 
dafür auch die höheren Aufwendun-
gen für energieeffizientes und klima-
freundliches Bauen und Modernisie-
ren verantwortlich. Die Verbraucher-
schützer des Bauherren-Schutzbund 
e.V. (BSB) sehen darin einen Hemm-
schuh auf dem Weg zu einem klima-
neutralen Gebäudebestand. Er wird 
eine entscheidende Rolle in den woh-
nungs- und klimapolitischen Zie-
len jeder künftigen Bundesregierung 
spielen - energieeffizienter Neubau 
und die energetische Modernisierung 
von Wohngebäuden schaffen die Vor-
aussetzungen dafür.

Wichtiger Beitrag zur Erreichung 
der Klimaziele 2030
„Schärfere energetische Anforde-
rungen lassen die Bau- und Moder-
nisierungskosten in den kommen-
den Jahren vorhersehbar steigen“, 
davon ist BSB-Geschäftsführer 
Florian Becker überzeugt. Er for-
dert: „Bauherren und Eigenheim-
besitzer benötigen bessere Förder-
modelle, um ihren Beitrag zur Er-
reichung der gesteckten Klimaziele 
bis 2030 leisten zu können.“ Er gibt 
zu bedenken, dass heute gebaute 
Gebäude bis weit über 2030 hinaus 
genutzt werden - stehen die neuen 
Häuser erst mal, gibt es kein Zu-
rück mehr. „Deshalb schlagen wir 
die Einführung eines Bauklimagel-
des vor“, so Becker.

Einmalzahlung zur Entlastung bei 
den Baunebenkosten gefordert
Zusätzlich zu den Tilgungszuschüs-
sen auf Kredite der KfW-Förderbank 
sollte jeder Bauherr eine einmalige 
Zahlung erhalten, deren Höhe vom 
Energiestandard des Neubaus abhän-
gig ist: 10.000 Euro für den Bau ei-
nes KfW 55-Hauses, 15.000 Euro für 
den Standard KfW 40 und 20.000 
Euro für ein KfW 40 Plus-Haus. Die 
Förderung könnte in das Eigenkapi-
tal einfließen und die Baunebenkos-
ten entlasten. Viele Bauherren kön-
nen oder wollen nicht auf neue politi-
sche Weichenstellungen warten. Wer 
aktuell bauen will, dem empfiehlt der 
BSB, vor der Entscheidung für einen 
Baupartner verschiedene Angebote 
einzuholen und zu vergleichen, am 
besten mithilfe eines unabhängigen 
Sachverständigen. Auf seiner Web-

site www.bsb-ev.de veröffentlicht der 
Verein Adressen von Bauherrenbera-
tern in ganz Deutschland und viele 
weitere Infos.

Modernisierungsförderung soll 
sich an den CO2-Einsparungen 
orientieren
Analog sollte das Bauklimageld auch 
für modernisierungswillige Eigen-
heimbesitzer zugänglich sein. Als 
Staffelung schlagen die BSB-Ver-
braucherschützer eine Orientierung an 
den CO2-Einsparungen vor, die durch 
eine Modernisierung erzielt werden: 
5.000 Euro für eine CO2-Reduzierung 
von 15 Prozent, 7.500 Euro bei 20 und 
10.000 Euro bei 25 Prozent weniger 
CO2-Emissionen. So könne das Bau-
klimageld technologieoffen eingesetzt 
werden, denn „wichtig ist nur der Er-
trag“, so Florian Becker.

Verteuerung für energieeffizientes Bauen und Modernisieren abfedern

Verbraucherschützer fordern Bauklimageld
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V o n  F a l l  z u  F a l l

Reichen Sie das

Eigentümer 
Journal

weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske
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A-Z, Tor & Zaun GmbH
Am  · 45527 Hattingen · Fon: 0 23 24 - 68 57 20-0 · Fax: 0 23 24 - 68 57 20-10

http://www.tor-und-zaun.de · E-Mail: info@tor-und-zaun.de

(djd). Ein Torantrieb gehört heute fast 
zur Standardausstattung einer Ga-
rage. Tore öffnen und schließen kön-
nen sie alle, dennoch lohnt es sich, bei 
der Auswahl etwas genauer hinzuse-
hen. Denn bei der Sicherheit, der Zu-
verlässigkeit und bei der Erweiterbar-
keit mit zusätzlichen Funktionen gibt 
es Unterschiede.

Sicherheit rundum
Torantriebe müssen der Euronorm 
DIN EN 12453 zur „Nutzungssicher-
heit kraftbetätigter Tore“ entspre-
chen. Darin sind die Grundanforde-
rungen für die Sicherheit festgelegt, 
um beispielsweise Verletzungen oder 
Sachschäden durch Torbewegungen 
zu vermeiden. Ein weiterer Sicher-
heitsaspekt ist der Schutz gegen Ein-
bruch. Die Garagentorantriebe des 
Herstellers Sommer beispielsweise 
erkennen Versuche, das Tor aufzuhe-
beln. In diesem Fall erzeugt der An-
trieb einen starken Gegendruck. Wei-
ter verbessern lässt sich die Sicher-
heit durch eine elektromechanische 
Verriegelung, die einer Angriffskraft 
von über 300 Kilogramm widerste-
hen können. Unter www.sommer.eu 
gibt es dazu viele Infos und Antriebs-
empfehlungen für nahezu jedes Gara-
gentor-Modell. Ein wichtiger Sicher-
heitsaspekt ist die elektronische Steu-
erung. Hochsicher verschlüsselte Sys-
teme mit ständig wechselnden Funk-
codes verhindern, dass sich Hacker 
einschleusen können.

Komfort verbessern
Moderne Torantriebe bieten eine 
Vielzahl von Erweiterungsmöglich-
keiten, die den Komfort in der Ga-
rage verbessern. Ein Parklaser zeigt 
genau an, wo die ideale Parkposition 
des Fahrzeuges ist – so kann man 
den vorhandenen Platz optimal nut-
zen. Beleuchtungen in der Antriebs-
einheit sowie zusätzliche Lichtquel-
len, die sich parallel oder separat 
steuern lassen, erleichtern die Ori-
entierung in der Garage und auf dem 
Weg ins Haus. Perfekt zum Schutz 
gegen Rost oder Schimmel sind Sen-
sorsysteme, die Luftfeuchtigkeit und 
Temperatur überwachen. Bei Bedarf 
öffnen sie das Tor einen Spalt breit 
und sorgen durch Luftzirkulation für 
ein ausgeglichenes Klima im Innern.

Wartungsfreier Betrieb
Garagentorantriebe sollen das Leben 
erleichtern und ohne größere War-
tungsaufwände zuverlässig funktio-
nieren. Bewährt haben sich hier An-
triebstechniken, bei denen der Motor 
auf einer Schiene mitfährt. Systeme, 
bei denen der Motorantrieb fest in-
stalliert ist und die Kraft etwa über 
Ketten auf das Tor überträgt, sind 
verschleißanfälliger und müssen re-
gelmäßig geschmiert werden. Der 
mitlaufende Motor ist dagegen kom-
plett wartungsfrei.

Moderne Torantriebe können mehr als „auf“ und „zu“

Garagenkomfort richtig auswählen
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(djd). Stickige und heiße Innen-
räume sind eine Belastung für Kör-
per und Psyche gleichermaßen. Wenn 
im Homeoffice buchstäblich dicke 
Luft herrscht oder die Bewohner 
nachts wegen hoher Innentempera-
turen nicht durchschlafen, kann das 
auf Dauer das Wohlbefinden und die 
Konzentrationsfähigkeit beeinträch-
tigen. Angesichts tendenziell immer 
heißerer Sommer entschließen sich 
viele dazu, das Zuhause mit einer 
Klimaanlage auszustatten. Das Vor-
urteil eines übermäßig hohen Ener-
gieverbrauchs trifft heute nicht mehr 
zu. Moderne Klimageräte arbeiten ef-
fizient, sparsam und leise. Viele Mo-
delle sind überdies mit Filtern ausge-
stattet, die einen weiteren Vorteil ins-
besondere für Allergiker bieten.

Energiesparend und umwelt-
freundlich
Insbesondere sogenannte Split-Ge-
räte verbinden einen hohen Komfort 
und starke Leistung mit einem nied-
rigen Energieverbrauch. Sie sorgen 

für eine angenehme Temperaturver-
teilung ohne Zugluft und filtern Pol-
len sowie weitere störende Bestand-
teile – ein Gewinn nicht nur für Al-
lergiker. Die Anlagen bestehen je-
weils aus einer Innen- und Außen-
einheit, die Nachrüstung ist jederzeit 
und einfach möglich. Bei der Ent-
scheidung für ein Klimagerät spielen 
verschiedene Faktoren eine Rolle. 
Die Energieeffizienz zählt ebenso 
dazu wie die erzielbare Raumluft-
qualität, die verwendete Technologie 
und das Design. Bereits das zweite 
Jahr in Folge hat die Stiftung Waren-
test jüngst ein Split-Klimagerät der 
Marke Daikin zum Testsieger erklärt. 
Nach der Gewinneranlage Comfora 
aus 2020 hat diesmal das Modell 
Emura („test 6/2021“) überzeugt und 
erhielt das Ergebnis „gut“ als bestes 
der zehn getesteten Geräte. Positiv 
bewertet wurden unter anderem die 
geringen Stromkosten in Höhe von 
38 Euro im Jahr. Gute Noten gab es 
ebenso für die Umwelteigenschaften. 
Der Testsieger 2021 ist innen wie au-

ßen kaum zu hören, zudem arbeitet 
das Gerät mit dem klimaschonenden 
Kältemittel R-32. Es weist ein ver-
gleichsweise niedriges Treibhauspo-
tenzial auf und ist leicht zu recyceln.

Tipps für das richtige 
Klimatisieren
Ebenso wichtig wie die Technik ist 
die korrekte Handhabung der Klima-
geräte. Entscheidend ist nicht die ab-
solute Temperatur im Raum, sondern 
der Unterschied zum Aufenthalt im 
Freien. Die Differenz zwischen innen 
und außen sollte nicht mehr als sechs 
Grad Celsius betragen, sonst droht 
eine Erkältung. Praktisch sind Ge-
räte mit einem Komfortmodus, der 
kühle Luft dezent im Zuhause ver-
teilt. Unter www.daikin.de etwa gibt 
es mehr Details und Tipps dazu. Mo-
derne Anlagen können sowohl küh-
len als auch heizen und bieten so-
mit eine Rundumlösung für jedes ge-
wünschte Raumklima. Für die Nach-
rüstung einer Klimaanlage ist es so-
mit nie zu spät.

Klimaanlage einfach nachrüsten und für ein angenehmes Raumklima sorgen

Nie wieder zu Hause schwitzen
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VON FALL ZU FALL
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Gesunde Häuser sind kein Zufall...
Selbst wenn ein Keller mehr als 100 Jahre nass ist oder Schimmelpilze auf der 
Wohnungswand wachsen, mit den heutigen Hightec-Abdichtungsmethoden wird 
er dauerhaft trocken und Schimmelpilz-Bewuchs wird aus der Wohnung verbannt!
Dabei ist es gleichgültig, ob die Kellerwände lediglich feucht sind, 
also ein sogenannter Kapillarwasserschaden vorliegt, oder ob es 
sich um einen Druckwasserschaden handelt, also Wasser durch 
die Wand fließt. 
Es ist auch gleichgültig, ob es sich um sogenannte aufsteigende 
Feuchtigkeit aus dem Fundamentbereich handelt, oder ob es eine 
Querdurchfeuchtung aus dem außen anliegenden Erdreich ist, weil 
die vertikale Außenabdichtung defekt ist oder völlig fehlt.
Selbst der Schimmelpilzbefall von Wohnungswänden beruht bei 
über 90% der Fälle auf Kapillarfeuchte. Allerdings ist in diesem Fall 
eine zu hohe Regenwasseraufnahme der Fassade die Ursache.
Alle diese Fälle lassen sich heute wirkungsvoll und dauerhaft be-
seitigen.
Kapillarfeuchte wird das Wasser genannt, welches von den Poren 
des Baustoffs transportiert wird.
Der Effekt des kapillaren Transports ist auch jedem Laien bekannt, 
der ein Öl-Lämpchen besitzt. Obwohl das Öl-Lämpchen fast leer ist, 
saugt der Docht aufgrund seiner porösen Struktur, die im Inneren 
des Dochtes kleine Kapillaren bildet, das Öl bis nach außen und die 
Flamme bekommt den notwendigen Brennstoff zugeliefert.
Das Erdreich hat ähnliche Eigenschaften. Selbst nach mehrwöchiger 
Hitze und Trockenheit bleibt das Erdreich in 20-30cm Tiefe stets 
feucht, weil das poröse Erdreich Wasser aus der Tiefe hochsaugt.
Im Mauerwerk, das ebenfalls unzählige Poren enthält, kann dieser 
Effekt manchen Kummer bereiten, wenn man die Dochtwirkung nicht 
durch eine geeignete Sperre unterbricht. 
Mit den heutigen wasser- und salzfreien, hydrophobierenden, (was-
serabweisenden) Isophob-Adichtungs-Systemen ist der nachträg-
liche Einbau von  hochwirksamen Sperren im Kellerbereich oder 
von wasserabweisenden und Wasserdampf durchlässigen Fassa-
den, kein Problem mehr. 
Die  hydrophoben Isophob-Abdichtungen in Kellern oder von Fas-
saden haben eine Lebensdauer von mehr als 50 Jahren.
Die Poren des Baustoffs werden bei der Isophob-Technik nicht ver-
stopft, sondern lediglich wasserabweisend. Das Wasser wird nicht 
in der Wand eingeschlossen. Es kann nach der Abdichtung aus der 
Wand verdunsten. 

Die Methode entstammt der 
Natur und entspricht dem 
als Lotuseffekt bekannten 
Verhalten der Lotusblätter.
Die so behandelten Wände 
trocknen daher praktisch 
völlig aus und die Baustoff-
poren enthalten anschlie-
ßend wieder Luft.
Durch die luftgefüllten Po-
ren erhalten die Kellerwän-
de ihre natürliche Wärme-
dämmung zurück.  
Gegen aufsteigende Feuch-
tigkeit in Wänden wird 
die Sperrzone (Isophob-
Horizontalsperre) einlagig 
z.B. im Bodenniveau in die 

Wand injiziert. Für die Injektionen werden lediglich kleine, 14mm 
durchmessende Löcher im seitlichen Abstand von 25 cm gebohrt. 
Über spezielle Injektionslanzen wird dann Isophob-K in die Wand 
injiziert.
Diese Arbeiten werden im Keller durchgeführt.
Kelleraußenwände die außen keine oder eine defekte bituminöse 
Vertikalabdichtung besitzen, können ebenfalls von innen abgedich-
tet werden. Sie erhalten dann eine mehrlagige Isophob-Sperre. Auf 

diese Weise kann man von innen Flächensperren erzeugen, falls 
man die Wand außen nicht freischachten kann oder will.
Bei Druckwasserschäden erhalten diese Bereiche der hydropho-
ben Wand eine zusätzliche Reaktionsharzverpressung mit einem 
Systemharz, das auf die hydrophobe Sperre abgestimmt ist. Hier-
durch werden die im Mauerwerk vorhandenen wasserdurchflosse-
nen Kanäle verschlossen. 
Bei Isophob-Kellersperren sind keine zusätzlichen Maßnahmen, 
wie Dichtschlämmen, Spezialputze, Dichtungsanstriche oder der-
gleichen notwendig.
Selbstverständlich können iso-
phobierte Wände anschließend 
auch verputzt werden. Hierfür 
reichen aber normale Putze, Kalk- 
oder Kalk-Zementmörtel.
Sperrende Putze wie Zementputz 
sollten grundsätzlich nicht benutzt 
werden, um die „Atmungsfähig-
keit“ der Wand zu erhalten.
Fassadenprobleme wie feuchte 
Wohnungswände oder Schimmel-
befall in Wohnräumen oberhalb 
des Erdreichs können durch die 
Fassadenhydrophobierung mit 
Isophob-F behoben werden.
Auch dieses Produkt wirkt nach 
dem Prinzip des Lotuseffekts. Die 
Fassade wird wasserabstoßend 
und bleibt trotzdem porenoffen. 
Diese Wirkungsweise ist ein un-
schätzbarer Vorteil, da die in den 
Räumen erzeugte sogenannte 
Wohnfeuchte, also Wasserdampf 
der durch Kochen, Putzen, Du-
schen  oder Blumen entsteht, 
durch die Wandporen nach außen 
gelangen kann.
Bei den heutigen dichtschließen-
den Fenstern ist das ein notwen-
diger und wichtiger Effekt, um die 
Wände trocken zu bekommen und nachhaltig trocken zu halten.
Die Wände (Fassaden) trocknen durch eine Isophob-Behandlung 
weit über den normalen Zustand aus.
Hierdurch erhalten die Wände die natürliche Wärmedämmung zu-
rück. Diese Werte werden von normalen, nicht hydrophobierten 
Wänden nie erreicht. Der Dämmwert-Gewinn der Wand liegt erfah-
rungsgemäß bei einer gemauerten Fassadenwand zwischen 20 bis 
34%.
Sie erhalten durch eine Isophob-F-Imprägnierung der Fassade nicht 
nur trockene, schimmelfreie Wohnungswände, sondern zusätzlich 
die preiswerteste Wärmedämmung, deren Kosten meistens in 1-2 
Jahren durch verminderten Energieverbrauch eingespart werden.
Die Energieeinsparung kann sehr eindrucksvoll durch Thermografien 
sichtbar gemacht und nachgewiesen werden.
Bild 2 zeigt eine typische thermische Ausgangssituation. Das Fas-
sadenmauerwerk ist nass und daher gut wärmeleitend. Den Einfluss 
der Wandfeuchigkeit erkennt man sehr gut an den roten Flächen. Das 
Mauerwerk leitet die Innenwärme deshalb in erheblichem Umfang 
nach außen. Anhand der Farb- und Temperatur-Skala lassen sich die 
Mauertemperaturen abschätzen. Im gezeigten Fall ergab sich eine 

Verminderung der Wärme-Abstrahlung von ca. 29%.
Das ist eine respektabele Einsparung, die mit keiner anderen Maß-
nahme so preiswert zu erreichen ist.

Falsche Abdichtungsmethode. Der Wasser-
schaden wurde lediglich hinter einem Spezi-
alputz versteckt. Das Wasser dringt weiterhin 
ins Mauerwerk ein und überwandert den Spe-
zialputz innerhalb 1-2 Jahren.
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Bild 3

Bild 4 Die Klinker-Fassade wurde 
mit Isophob- F hydrophobiert.

Peter Kasprzik •  Tel.: 0202-552524 • Email: info@kasprzik-heynen.de • www.kasprzik-heynen.de

Richtlinie des Bundeswirtschaftsministeriums 
zur Förderung der Heizungsoptimierung
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Abrechnungsdienst und

Verbrauchserfassung
Abrechnung · Service
Als zuverlässiger Partner von Immobilienbesitzern im Bergischen 
Land sorgen wir für die reibungslose Erfassung und transparente 
Abrechnung von Heiz- und Nebenkosten.

Tel. 0202 – 2836850
www.alphamess-bl.de · info@am-bl.de
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(djd). Farben haben einen wesentlichen 
Einfluss auf die persönliche Stimmung 
und das Wohlbefinden. Diesen Effekt 
kann man sich bei der Inneneinrich-
tung gezielt zunutze machen. Mit we-
nigen Handgriffen erhalten zum Bei-
spiel die Wände einen neuen Look - 
und verändern damit die Wirkung des 
Zuhauses von Grund auf. Grün in al-
len Facetten etwa steht für Hoffnung, 
für Natürlichkeit und für Harmonie. 
Zudem ist die beliebte Farbe ein echter 

Kombinationskünstler, der viele Frei-
heiten bei der weiteren Inneneinrich-
tung gibt. Mit einer Vielzahl von Grün-
tönen, ob hell und luftig oder dunkel 
und geheimnisvoll, lässt sich somit das 
private Rückzugsnest noch behagli-
cher gestalten.

Grüne Harmonie in fünf Farbtönen
Mit viel Frische und als Symbol für 
neues Wachstum schafft die Farbe 
Grün eine Raumatmosphäre, die für 

Ausgleich und Erholung steht. Vom 
tropisch inspirierten Dschungel-Look 
bis zu einem mediterran geprägten Ein-
richtungsstil haben Selbermacher dabei 
alle Freiheiten, ihre Individualität zum 
Ausdruck zu bringen. Für ein grünes 
Zuhause stehen etwa bei den Schöner 
Wohnen Designfarben gleich fünf un-
terschiedliche Töne mit eigenem Cha-
rakter zur Wahl. Mit den Wandfar-
ben erhält der Raum jeweils eine an-
dere Ausstrahlung. Während Waldgrün 

Mit Farbe für ein natürliches und energiereiches Flair im Zuhause sorgen

Harmonie in Grün

Fo
to

: 
dj

d/
Sc

hö
ne

r 
W

oh
ne

n 
Fa

rb
e



NEUES UND WISSENSWERTES

AUGUST 2021 EIGENTÜMERJOURNAL 21isotec_anz2020_B92-H135_Wtal_RZ.indd   2 15.10.20   11:55

4 Eigentümerjournal   |   April 2015

V o n  F a l l  z u  F a l l

DAMIT SIE SICHER ANS ZIEL KOMMEN
Vergleich von mehr als 175 Banken

Heinkelstr. 8 
42285 Wuppertal

Tel.: 0202 - 31 75 33 - 0
www.huettig-rompf.de

für tiefe Ruhe und Besinnung sorgt, 
schafft Agavengrün gemütliche Natür-
lichkeit. In der Balance zwischen kal-
ten und warmen Farbtönen bewegt sich 
das ausgeglichene Piniengrün. Diese 
Designfarbe im Mittelmeerstil verleiht 
den Möbeln eine natürliche Präsenz. 
Harmonisch und sanft wirkt Jade-
grün, das damit eine passende Wahl für 
Schlafräume ist. Frisch und hell wiede-
rum kommt das ruhige Salbeigrün daher.

Schön für die Augen und gut fürs 
Raumklima
Neben der optischen Wirkung ist vie-
len heute aber auch das Thema Wohn-
gesundheit wichtig. Belasten etwa 
Raumfarben oder Möbel mit ihren 
Emissionen die Luft? Mit den Design-
farben lässt sich guten Gewissens das 
Zuhause verschönern, denn durch den 
Verzicht auf Lösemittel, Weichma-
cher und Konservierungsmittel sind 
sie selbst für Allergiker geeignet. Unter 
www.schoener-wohnen-farbe.com gibt 
es weitere Details dazu und viele Ins-
pirationen für eine harmonische Ein-

richtung der eigenen Wohnung. Das re-
nommierte Umweltzeichen Blauer En-
gel bestätigt die positiven Eigenschaf-
ten, neben der Harmonie in Grün sind 
die Designfarben auch in charakter-
vollen Grau-, Braun-, Blau-, Rot- und 
Gelbtönen erhältlich.
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• Fassade • Treppenhaus • Wohnung
• Wärmedämmsysteme
• dekorative und

denkmalpflegerische Malerarbeiten
Simonshöfchen 4a
Telefon 73 20 04 • Telefax 73 43 18
www.malerwerkstaetten-orth.de
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ten dort einen weiteren Vorteil: Dank 
der besseren Sichtbarkeit verbes-
sert sich bei Nacht die Trittsicherheit. 
Das natürliche Steindesign überzeugt 
nicht nur optisch, sondern erfüllt eben-
falls hohe Ansprüche an den Oberflä-
chenschutz. Das eingearbeitete Poly-
urethan-Harz bewirkt, dass der Boden 
UV-stabil, strapazierfähig sowie frost-
sicher ist. Marmorkies und Granitsplitt 
bieten zudem sehr gute Drainage-Ei-
genschaften und Regenwasser wird 
sofort in die Kiesschicht abgeleitet. 
Über die darunter liegende Abdich-
tungsschicht aus Flüssigkunststoff, die 
den Boden zuverlässig und dauerhaft 
schützt, fließt das Wasser ab.

Dieser Effekt ist lang anhaltend und 
büßt selbst nach zehn Jahren nur ma-
ximal fünf bis zehn Prozent seiner 
Strahlkraft ein. Tagsüber sind die zwei 
bis fünf Millimeter großen Aggregate 
nahezu unsichtbar. Unter www.triflex.
com/de/einfach-schoen gibt es mehr 
Inspirationen für attraktive Bodenflä-
chen im Außenbereich und Informati-
onen zu der natürlichen Steinoptik, die 
auch ohne die leuchtenden Bestand-
teile erhältlich ist.

Trittsicher auf Stufen und Treppen
Neben Balkon oder Terrasse kann eine 
solche Oberfläche auch vor Eingängen 
und auf Außentreppen realisiert wer-
den. Die nachleuchtenden Steine bie-

(djd). Oberflächengestaltungen für den 
Außenbereich wie Holz, Fliesen oder 
Beschichtungen aus Flüssigkunststoff 
sind den meisten Eigentümern geläu-
fig. Doch es gibt auch ausgefallenere 
Varianten, die mit einer attraktiven 
Optik überzeugen und den Boden zu-
gleich langzeitsicher abdichten.

Balkon oder Terrasse zum Leuch-
ten bringen
So lassen sich Balkone und Terrassen 
in einer natürlichen Steinoptik gestal-
ten, die nachts mit einer leuchtenden 
Besonderheit aufwarten kann. „Die 
Sterne vom Himmel holen“ - diese Re-
densart kann man hier nur allzu wört-
lich nehmen. Mit dem sogenannten 
Stone Design Galaxy bietet etwa der 
Mindener Hersteller Triflex eine Bo-
denoberfläche, die tagsüber mit ei-
ner natürlichen klassischen Steinoptik 
überzeugt und bei Einbruch der Dun-
kelheit beginnt, wie ein Sternenhim-
mel zu leuchten.

Für diesen Effekt sorgen nachleuch-
tende Aggregate. Sie werden dem Ma-
terialmix aus Polyurethan-Harz und 
Marmorkies oder Granitsplitt beige-
mischt. Die Steine leuchten mindes-
tens zehn Stunden lang bläulich-grün. 
Sie speichern sowohl natürliches Son-
nenlicht als auch künstliches Licht wie 
von Laternen und geben dieses wie-
der ab. Hierbei gilt: Je höher die An-
zahl der Sonnenstunden am Tag, desto 
stärker leuchten die Farben am Abend.

So werden Terrassen und Balkone tagsüber und nachts zu einem Blickfang

Die Sterne vom Himmel holen
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widerstandsfähiger Rasen: Das ist die 
Kür für jeden Gartenbesitzer. Doch 
die Realität sieht vielerorts anders aus: 
Kahle Stellen, Unmengen an Moos, 
Filz und Unkraut oder braune Berei-
che im Rasen sorgen für Verdruss. Für 
ein sattes Grün kommt es gerade zum 
Start in die warme Saison auf die rich-
tigen Pflegemaßnahmen an. Das Ver-
tikutieren, ob per Hand oder mit ei-
ner Maschine, beseitigt unerwünsch-
ten Wildwuchs und sorgt dafür, dass 
der Rasen wieder frei aufatmen kann. 
Wichtig ist dabei das richtige Timing. 
Die letzten Frostnächte sollten end-
gültig passé sein, zudem ist es sinn-
voll, dem Rasen zunächst etwas Zeit 
für neues Wachstum zu geben. Zu 
feuchte Bodenverhältnisse sind eben-
falls nicht gut. 

Vertikutieren - aber richtig
Grundsätzlich zu empfehlen ist das 
Vertikutieren im Frühjahr oder im 
Herbst. Dazu zunächst den Rasen auf 
drei Zentimeter kürzen und die ge-
samte Fläche mit dem Vertikutie-
rer im Schachbrettmuster bearbeiten. 
Anschließend den gelösten Rasen-
filz abharken und für neues Wachstum 
eine gute Rasenerde ausbringen. Das 
Kombiprodukt Floragard 4-in-1 Ra-
sen-Fit zum Beispiel enthält alles, was 
die Gräser brauchen: Rasensand lüf-
tet den Boden und verbessert die Was-
serdurchlässigkeit, Bodenunebenhei-

ten werden ausgeglichen. Humus un-
terstützt die Wasserhaltefähigkeit in 
der oberen Bodenschicht und sorgt für 
eine optimale Speicherung der Nähr-
stoffe. Zudem enthält die Spezialerde 
alle Haupt- und Spurennährstoffe, sie 
sind voll wasserlöslich und sofort für 
den Rasen verfügbar. Natürliche Bo-
denorganismen beleben zusätzlich die 
Erde, erhöhen die Nährstoffverfüg-
barkeit und stärken die Widerstands-
fähigkeit der Pflanzen gegen äußere 
Einflüsse.

Regelmäßige Pflege muss sein
Wenn der Gartenbesitzer die Erde 
gleichmäßig verteilt hat, geht es ans 
Schließen der Lücken im grünen Tep-
pich. Dazu neues Saatgut ausbringen 

Tipps für einen saftig-grünen natürlichen Teppich im Garten

So viel Wellness braucht der Rasen

und einharken. Wichtig ist es, die Saat 
bis zum Keimen ständig feucht zu hal-
ten. Besonders schwere Böden lassen 
sich zusätzlich durch Rasensand lüf-
ten. Somit kommt mehr Sauerstoff an 
die Wurzeln und die Pflanzen können 
sich besser entwickeln. Unter www.
floragard.de etwa gibt es weitere 
Tipps rund um einen gesunden Rasen. 
Zur laufenden Pflege gehört es unter 
anderem, während der Vegetationspe-
riode alle sieben bis zehn Tage zu mä-
hen, regelmäßig zu düngen und bei 
Bedarf zu kalken. Wässern man kann 
am besten abends, wenn die Sonne 
nicht mehr so kräftig scheint. Außer-
dem hindert Laub auf der Rasenfläche 
die Pflanzen am Atmen und sollte da-
her möglichst rasch entfernt werden.

Eine Firma der
Vogel Unternehmensgruppe

Kniprodestr. 23
42369 Wuppertal

Tel.: 02 02/66 06 07
Mobil: 01 52/53 77 56 26

info@vogel-wuppertal.de
www.vogel-wuppertal.de

Professionelle & günstige
BAUFINANZIERUNG

über 30 Jahre Erfahrung

Beratung zu allen Fragen rund
um Ihre Immobilie

Zinssicherheit über die gesamte
Laufzeit

Anschlussfinanzierungen bis zu
5 Jahre voraus

Modernisierungsdarlehen von
5.000 � - 50.000 � ohne
Grundbuchliche AbsicherungAuch Privatkredite 

zur freien Verwendung!

BAUFINANZIERUNG
professionell & günstig
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weiter, Ihr Nachbar freut sich.

BGH eine weitere nicht vorherseh-
bare Kehrtwende. Klauseln, die
wortwörtlich noch vor Kurzem für
zulässig erklärt worden sind, gelten
nun nicht mehr. Dies hat massive
Auswirkungen auf die Praxis. Künf-
tig wird es noch schwerer sein, Re-
novierungsansprüche durchzuset-
zen. 

Da die Rechtsprechung des BGH
nicht nur für künftige Vertragsge-
staltungen gilt, sondern auch rück-
wirkend, sind alle laufenden Ver-
tragsverhältnisse ebenso betroffen
wie bei Gericht anhängige Verfah-
ren, bei denen die Richter jetzt nach
neuer Rechtsprechung entscheiden
müssen.
Aus der geänderten Rechtspre-
chung werden sich eine Fülle weite-
rer Fragen ergeben, die erneuter
Prozesse und weitergehender BGH-
Rechtsprechung bedürfen. So wird
insbesondere zu klären sein, was
man unter einer "renovierten" Woh-
nung zu verstehen hat. Desweiteren
ist zu entscheiden, wie bei Wohnun-
gen zu verfahren ist, die mit frisch-
gestrichenen Wänden und Decken,
jedoch ohne erneuerten Tür- Fens-
ter- und Heizkörperanstrich über-
geben werden. 

Weitere Fragen stellen sich für den
Bereich farblicher Veränderungen
durch den Mieter. Entsprechendes
gilt für exzessives Rauchen und da-
durch verursachte Nikontinverfär-
bungen. 

Aus Fachkreisen erwartet werden
Entscheidungen, nach denen die
formularvertragliche Abwälzung
von Schönheitsreparaturen auf den
Mieter auch bei Überlassung von re-
novierten Wohnungen unzulässig
bleibt, wenn nicht die Einschrän-
kung gemacht wird, dass der Mieter
nur für solche Renovierungen zu-
ständig ist, die er durch seinen Ge-
brauch verursacht hat.
Soweit Verträge umgekehrt vorse-
hen, dass der Vermieter nicht ver-
pflichtet ist, dem Mieter bei Bedarf
die Wohnung zu renovieren, steht
auch dies auf dem Prüfstand.

Selbst die Frage, ob es im Hinblick
auf das Transparenzgebot reicht, im
Mietvertrag von Schönheitsrepara-
turen zu sprechen, ohne diese näher
zu definieren wird im Moment offen
diskutiert. 

All dies ist nicht erfreulich und
zwingt uns zu einer erneuten Um-

stellung unserer Mietverträge. Wir
werden diese wieder einmal an die
geänderte Rechtsprechung und die
für die Zukunft erwarteten Ent-
scheidungen anpassen. 

Für den Fall von Neuvermietungen
empfehlen wir - soweit dies möglich
ist - individuelle Regelungen zu tref-
fen. Allgemeine Formulierungsvor-
schläge hierzu sind leider nicht
möglich, da die Regelungen ja indi-
viduell sein sollen. 

Für laufende Mietverhältnisse
könnte durch Zusatzvereinbarun-
gen "nachgebessert" werden. Al-
lerdings steht und fällt der Erfolg
entsprechender Bemühungen mit
der Bereitschaft des Mieters, den
gewünschten Zusatz zum Mietver-
trag zu unterschreiben. Zwingen
kann man ihn hierzu nicht.

In der nächsten Ausgabe des Eigen-
tümerjournals werden wir weiter
berichten. 
RA Klaus Riske

(djd-k). Bei Maskenpflicht, Ab-
standsgebot und Kontaktbeschrän-
kungen sehnen sich viele nach Nor-
malität. Noch ist das Coronavirus 
nicht besiegt und die Verunsicherung 
ist groß. Waren früher Erkältungs-
symptome kein Grund zur Sorge, 
stellt sich aktuell bei Husten oder 
Halsschmerzen die bange Frage: 
Muss ich zum Arzt oder mich sogar 
isolieren? Aufklärung über typische 
Beschwerden einer Covid-19-Infek-
tion gibt etwa das Robert Koch-Ins-
titut unter www.rki.de. Dort sind ne-
ben Verhaltensregeln für den Ernst-
fall auch Vorbeugemaßnahmen auf-
gelistet. Bei Anzeichen wie trocke-
nem Husten, Geschmacks- und Ge-
ruchsstörungen, Atemnot und Fieber 
sollte besser ein Arzt kontaktiert wer-
den, denn diese Symptome können 
ebenso auf eine Infektion mit Sars-
CoV-2 hindeuten, dem neuartigen 
Coronavirus.

Tipps für ein starkes Immunsystem
Unser Abwehrsystem ist ein wah-
res Wunderwerk. Natürliche Bar-
rieren wie Haut und Schleimhäute 
bilden die ersten Bastionen gegen 
Keime. Im Körper zirkulieren Im-
munzellen wie Fress- und Killerzel-
len sowie hoch spezialisierte Anti-

körper. Sie sorgen dafür, dass krank-
machende Mikroorganismen effektiv 
bekämpft werden. Wichtig ist es ge-
rade jetzt, das Immunsystem gezielt 
zu unterstützen, damit es optimal für 
den Fall einer Ansteckung gewapp-
net ist. Eine ausgewogene und ge-
sunde Ernährung mit reichlich Obst 
und Gemüse versorgt den Körper mit 
Vitaminen, Mineralstoffen und Spu-
renelementen – das stärkt die kör-
pereigene Abwehr. Zudem ist ausrei-
chend Schlaf wichtig, denn während-
dessen finden zahlreiche Regenerati-
onsprozesse im Körper statt. Schlaf 
unterstützt bestimmte Abwehrzellen, 
die T-Zellen wie T-Lymphozyten, bei 
ihrer Arbeit. Weitere Tipps im Kampf 
gegen Viren gibt es unter www.es-
beritox.de. Dazu gehört auch Sport 
an der frischen Luft, der Stoffwech-
sel, die Durchblutung sowie Sauer-
stoffversorgung der Organe und Zel-
len ankurbelt - das gilt auch für die 
Schleimhäute der Atemwege.

Pflanzliche Dreier-Kombination 
als Helfer im Viren-Duell

Wer im Fall eines Infektes seinem 
Immunsystem auf die Sprünge helfen 
und Erkältungsviren sofort bekämp-
fen möchte, kann auf die Dreier-

Kombination Lebensbaum, Färber-
hülse und Sonnenhut wie in Esbe-
ritox oder Esberitox Compact aus 
der Apotheke setzen. Der enthaltene 
Wirkstoff kann Studien zufolge Er-
kältungssymptome lindern und die 
Dauer viraler Atemwegsinfekte ver-
kürzen. Die drei enthaltenen Arznei-
pflanzen ergänzen sich optimal: Le-
bensbaum bekämpft direkt die Vi-
ren. Sonnenhut hat ebenfalls antivi-
rale Effekte und fördert die Bildung 
von Fresszellen. Färberhülse unter-
stützt die Bildung spezialisierter An-
tikörper. So können Infekte schon bei 
den ersten Anzeichen eingedämmt 
werden.

Tipps für die Erkältungssaison

Jetzt das Immunsystem stärken

Dachdecker- u.

Dämmtechnik

Fassadenbekleidung

Zimmerermeister

0202 47 32 43 

Ihr Dach in guten Händen  

info@magerdach.de 

Flachdachtechnik

in unserer Ausstellung

Gaubenbau an 1 Tag

Dachsanierung

Beratung u. Abwicklung

Schiebe-Dachfenster

BEG-Fördermittel

Markisen
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Restaurant Tum Bur
Unser Team sucht  Verstärkung!

Kellner auf 450 EUR-Basis/Teilzeit 
gesucht. Zuverlässigkeit, Motivaton 
und gute Deutschkenntnisse sind 
uns wichtig. Außerdem wäre ein 

PKW von Vorteil. Bei Interesse bitte 
melden unter: 015119647931 



VEREIN

AUGUST 2021 EIGENTÜMERJOURNAL 25

Inhaber: Klaus Tessarek
Uellendahler Str. 488
42109 Wuppertal 
 
Ausstellung geöffnet:
Mo.-Fr. 8 Uhr bis 16.30 Uhr
Samstags 10 Uhr bis 12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung

Ihr zuverlässiger Fachbetrieb für
Fiberglastüren  �  Garagentore  �  Vordächer

Terrassendächer  �  Beschattung  �  Faltsysteme

Telefon: (02 02) 70 20 71
www.ante-fenster.de

HuG_04-2015_RZ  13.06.15  19:04  Seite 6

Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Peter Leitmann
Gas- u. Ölfeuerungstechnik

Neuenhofer Str. 20 · 42349 Wuppertal
Tel.: 4 08 79 95 · buero@leitmann.net

• Brennerwartung            • Reparatur

• Kesselreinigung             • Modernisierung

• Notdienst                        • Rufen Sie uns an!
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Versicherungsfachbüro  Paul Heinz Münch  
• Versicherungsmakler, Schwerpunkt Versicherungen rund um Ihr Gebäude
• Mitglieder des Haus und Grundbesitzerverein erhalten bis zu 30% Rabatt

kompetent   •   fachkundig   •   zuverlässig
Hauptstraße 161
42349 Wuppertal 

Telefon  0202 - 4 05 77 
Telefax   0202 - 47 67 47

info@muench-versicherungen.de
www.muench-versicherungen.de
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Klaus Riske

UNFASSBAR S. 25
FISCHE

Auflösung Sudoku S. 25
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Geschäfts – und Beratungszeiten 

Geschäftszeiten 

Montags  8.15 – 18.00 Uhr 

Dienstag 8.15 – 17.00 Uhr 

Mittwoch 8.15 – 14.15 Uhr 

Donnerstag  8.15 – 18.00 Uhr 

Freitag  8.15 – 14.15 Uhr 

Persönliche Beratungen 
Wegen der Corona-Pandemie nur nach vorheriger telefonischer 

Terminvereinbarung 

In der Geschäftsstelle ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und die weiteren 

Vorgaben zu Abstand und Hygiene zu beachten. 

Persönliche Beratung – Termin mit Voranmeldung 

Montag   14.00 – 17.30 Uhr 

Mittwoch  09.00 – 12.30 Uhr 

Donnerstag  14.00 – 17.30 Uhr 

Telefonische Beratung und Auskünfte 

(Für einfach gelagerte Fallgestaltungen/Fragestellungen) 

Montag  10.00– 12.30 Uhr 

Dienstag 10.00– 12.30 Uhr 

Mittwoch  10.00 – 11.00 Uhr 

Donnerstag  10.00– 12.30 Uhr 

Je nach Lage und staatlichen Anordnungen können sich die oben genannten 
Zeiten ohne gesonderte vorherige Ankündigung an die Mitglieder verändern. 
Besuchen Sie daher, falls Sie zu den genannten Zeiten uns nicht antreffen 
können, unsere Homepage, auf der so schnell wie möglich etwaige 
Änderungen bekannt gegeben werden. 

r
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SANITÄRE ANLAGEN - HEIZUNGSBAU 

Tradition schafft Vertrauen - über 100 Jahre in Vohwinkel 

      Tel.:       0202 - 781168 

      www.shk-vohwinkel.de 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Bahnstrasse 67  Tel.: 0202/781168  Bankverbindung: 

  Alexander Hainbach  42327 Wuppertal  Fax: 0202/784221  Stadtsparkasse Wuppertal 

        www.cw-hainbach.de  Kto-Nr. 612 200 (BLZ 330 500 00) 

A-Z, Tor & Zaun GmbH
Am Beuel 33

45527 Hattingen
Fon: 0 23 24 - 68 57 20-0
Fax: 0 23 24 - 68 57 20-10

http://www.tor-und-zaun.de
E-Mail: info@tor-und-zaun.de

Restaurant Tum Bur
Unser Team sucht  Verstärkung!

Kellner auf 450 EUR-Basis/Teilzeit 
gesucht. Zuverlässigkeit, Motivaton 
und gute Deutschkenntnisse sind 
uns wichtig. Außerdem wäre ein 

PKW von Vorteil. Bei Interesse bitte 
melden unter: 015119647931 
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ELEKTRO-ANLAGEN
STRASSBURGER
• Installationen               • Industrieanlagen
• Reparaturen                • Warmwassergeräte
• Nachtspeicheranlagen • Sprechanlagen
• Breitbandverkabelung  • Kundendienst
• Netzwerktechnik
Gathe 47                           Telefon: (02 02) 45 32 27
42107 Wuppertal              Telefax: (02 02) 45 23 69                                          

G
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Wuppertal, Hofkamp 148, Tel. 28 09 00

Gern unterstützen 
wir Sie 

bei dem Verkauf Ihrer  Immobilie
oder helfen Ihnen bei der Vermie-

tung Ihrer  Immobilie. 

Sprechen Sie uns an!

Sie erreichen uns unter 
der Rufnummer 02 02 / 4 79 55-0

E-Mail: 
immo@hausundgrundwtal.de
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Dessauerstraße 3 | 42119 Wuppertal 
www.hausundgrundwtal.de

Als Prämie wünsche ich mir:  

 TV Simulator 

 Vermietungsschild (Werbenase zum  
 Aufkleben auf das Fenster von außen)

 Verkaufsschild (Werbenase zum   
 Aufkleben auf das Fenster von außen)

 Gutschein über einen Solvenzcheck   
 für bis zu zwei Personen gleichzeitig

Angaben zum werbenden Mitglied: 
_____________________________________/___________________/___________________________________
Name    Vorname               Mitgliedsnummer          Telefon (bitte für evt. Rückfragen angeben)

_________________________________________________________________________
Straße/Hausnummer  PLZ  Ort

Ich habe folgendes Neu-Mitglied geworben: 
______________________________________/___________________________________
Name    Vorname                 Telefon (bitte für evt. Rückfragen angeben)

_________________________________________________________________________
Straße/Hausnummer  PLZ  Ort

PRÄMIENCOUPON
r

Weiterdenken ist IN

WSW Energie & Wasser AG

2026 ist Schluss mit klimaschädlichen  

Ölheizungen. Unsere WSW Wärmeplaner 

machen Ihre Heizung fit für die Zukunft.  

Jetzt schlau machen und einen kostenlosen  

Beratungstermin vereinbaren unter  

www.öl-ist-out.de. 
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Leiche im Keller? 

Ein Fall für die 
WSW Wärmeplaner.
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DAMIT SIE SICHER ANS ZIEL KOMMEN
Vergleich von mehr als 175 Banken

Heinkelstr. 8 
42285 Wuppertal

Tel.: 0202 - 31 75 33 - 0
www.huettig-rompf.de
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Energieeffizientes Einfamilienhaus südwestlich von Wuppertal-Nächstebreck
Dieses vor 9 Jahren errichtete, moderne KfW-Energieeffizienz-70%-Haus in guter Wohnlage kann sofort bezogen werden. Es befindet sich am 
Ende einer privaten Stichstrasse in ruhiger Umgebung mit gleichartiger Bebauung. Beide Etagen sind barrierefrei, 4 Zimmer, Bad, Dusche, 
Gäste-WC, die Küche ist komplett eingerichtet; stark gehobene Ausstattung, Fenster: 3-fach-Verglasung, KG: 4 (Hobby-) Räume, Böden ge-
fliest, DG: großer Stauraum. Die Verkehrswege zur B7, A46, A43, A1 sind kurz. Spazierwege führen durch ländlich geprägte Landschaft zur 
Nordbahntrasse und ins nahe N.S.G. „Dolinen“.

Objekt:  2-Etagen-Einfamilienhaus, Baujahr 2011 lt. Energieausweis
Grundfläche: 7,50 m x 9,60 m
Wohnfläche:  137 m² 
Wohngrundstück mit Garten: ca. 400 m² 
Heizung: Flüssiggas-Etagenheizung und Kamin (im EG)
Fußböden: Fliesen, Parkett, Laminat
Energieausweis: End- und Primärenergiebedarf: 45 bzw. 53 kWh (m²a), Energieträger: Flüssiggas (Tank: 4.800 l)
 Solaranlage für Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung, Bedarfsausweis vom 28.09.2011
Lüftung: natürlich (Direkt)
Brauchwasser: durch Regenwassernutzung (10.000 l-Tank) unterstützt
Garage: Fertiggarage (Typ Kesting), 9 m tief
Kaufpreis (VB): 545.000 € (Wohnhaus mit Garage und Grundstück) 
 zzgl. 3,57% Courtage inkl. 19% MwSt für Haus und Grund (Makler)

VERKAUFT
End- und Primärenergiebedarf: 45 bzw. 53 kWh (m²a), Energieträger: Flüssiggas (Tank: 4.800 l)

VERKAUFT
End- und Primärenergiebedarf: 45 bzw. 53 kWh (m²a), Energieträger: Flüssiggas (Tank: 4.800 l)
Solaranlage für Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung, Bedarfsausweis vom 28.09.2011

VERKAUFT
Solaranlage für Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung, Bedarfsausweis vom 28.09.2011

VERKAUFT
durch Regenwassernutzung (10.000 l-Tank) unterstützt

VERKAUFT
durch Regenwassernutzung (10.000 l-Tank) unterstützt
Fertiggarage (Typ Kesting), 9 m tief

VERKAUFT
Fertiggarage (Typ Kesting), 9 m tief
545.000 € 

VERKAUFT
545.000 € (Wohnhaus mit Garage und Grundstück) 

VERKAUFT
(Wohnhaus mit Garage und Grundstück) 

zzgl. 3,57% Courtage inkl. 19% MwSt für Haus und Grund (Makler)

VERKAUFT
zzgl. 3,57% Courtage inkl. 19% MwSt für Haus und Grund (Makler)

VERKAUFT

VERKAUFT

Großzügige 4-Zimmer-Wohnung in beliebter Lage am Ölberg, 
unweit des Sankt-Anna-Gymnasiums. 
(Charlottenstr. 30 , 42105 Wuppertal)

Die Wohnung befindet sich in einem gepfleg-
ten, denkmalgeschützten Haus mit 8 Wohnein-
heiten.  Die 85qm große 4-Zimmer-Wohnung 
liegt im Dachgeschoss/4.Etage.
 
Die Wohnung befindet sich in begehrter Lage nur eine Straße vom 
bekannten Sankt-Anna-Gymnasium am Ölberg. Pubs, Cafés und 
Restaurants befinden sich in direktem Umkreis. Weitere Einkaufs-
möglichkeiten und Supermärkte sind nur wenige Hundert Meter ent-
fernt. Kindergärten und weitere Schulen befinden sind in wenigen 
Minuten erreicht, ebenso wie die Elberfelder Innenstadt. Die Anbin-
dung an die öffentlichen Verkehrsmittel sind ebenso gut, wie die Au-
tobahnanbindung. 

KM 430,00 € + NK 120,00 € (= 550,00 € Gesamtmiete)  zzgl.  HK 
(Etagenheizung) extern über eigenen Vertrag mit Versorger - Kau-
tion 1.290,00 € - Energieausweis: entfällt, da denkmalgeschützes 
Gebäude - Baujahr 1900 Weitere Infos in Kürze unter: www.haus-
undgrundwtal.de/immobilienangebote

Teilmöblierte 1-Zimmer-Wohnung am Ölberg 
(Charlottenstr. 30 , 42105 Wuppertal)

Teilmöblierte und großzügige 1-Zimmer-Wohnung in beliebter Lage 
am Ölberg, unweit des Sankt-Anna-Gymnasiums. Die Wohnung be-
findet sich in einem gepflegten, denkmalgeschützten Haus mit 8 
Wohneinheiten.  Die 35qm große Wohnung befindet sich im 2.OG. 
Highlights sind der Balkon und die bereits vorhandene Einbauküche. 
Die Ausstattung ist bereits in die Jahre gekommen, aber gepflegt.  
Die Wohnung befindet sich in begehrter Lage nur eine Straße vom 
bekannten Sankt-Anna-Gymnasium am Ölberg. Pubs, Cafés und 
Restaurants befinden sich in direktem Umkreis. Weitere Einkaufs-
möglichkeiten und Supermärkte sind nur wenige Hundert Meter ent-
fernt. Kindergärten und weitere Schulen befinden sind in wenigen 
Minuten erreicht, ebenso wie die Elberfelder Innenstadt. Die Anbin-
dung an die öffentlichen Ver-kehrsmittel sind ebenso gut, wie die 
Autobahnanbindung.
 
KM 200,00 € + NK 80,00 € (= 280,00 € Gesamtmiete)  zzgl.  HK 
(Nachtspeicherofen) extern über eigenen Vertrag mit Versorger - 
Kaution 600,00 € - Energieausweis: entfällt, da denkmalgeschützes 
Gebäude - Baujahr 1900 Weitere Infos in Kürze unter: www.haus-
undgrundwtal.de/immobilienangebote
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Gut geschnittene 3-Zimmer-Wohnung mit Garage in zentraler Lage nahe der beliebten Hardt Anlage. 
(Friesenstr.32 , 42107 Wuppertal)
Die Wohnung gehört zu einem gepflegten 3 Parteien Haus in einer ruhigen Anliegerstraße / Sackgasse. Zum Haus gehört eine An-
liegerwohnung, eine Erdgeschosswohnung und die zu zur Vermietung stehende 73qm große  3-Zimmer-Wohnung im 1. OG.   
Über ein helles Treppenhaus gelangen Sie in die Wohnung. Sie starten in der großzügigen Diele. Von dieser erreichen Sie, durch 
den modernen Grundriss, alle weiteren Räume der Wohnung. Diese sind Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Badezim-
mer, Gäste WC und Küche. 

Den Balkon betreten Sie über das Wohnzimmer. Von
hieraus genießen Sie den Blick ins Grüne. Durch die
großen Fenster wirken die Räume hell und sorgen für
ein angenehmes Wohnklima.

Die Garage inklusive Stellplatz vor dem Haus gehört ebenfalls zur Wohnung, sowie ein Kellerraum und ein Waschkeller. Die 
Waschmaschine ist an den Stromzähler der Wohnung angeschlossen. 

KM 550,00 € + NK 100,00 € + HK 100,00 € + Garage/Stellplatz 50,00 €  (= 800,00 € Gesamtmiete) + Kaution 1.650,00 €
Energieausweis: Verbrauchsausweis vom 05.01.2018; 176,00 kWh/(m²*a) Energieeffizenzklasse F; Energieträger: Heizöl 
(Zentralheizung); Baujahr Gebäude laut Energieausweis: 1971
Weitere Infos unter: www.hausundgrundwtal.de/immobilienangebote
 

Zentral gelegene 2-Zimmer-Whg. mit Balkon
(Baumhof 5, 42289 Wuppertal)

Schöne, modernisierte und gut geschnittene Zwei-Zimmer 
Wohnung. Von der Diele aus erreichen Sie das helle Wohnzimmer, 
das Schlafzimmer, den Abstellraum, die Küche und das 
Tageslichtbad. 

 
 
 
Vom Balkon aus genießen Sie einen Blick ins Grüne und auf einen Spielplatz. Die Wohnung  
ist zentral in Wuppertal Barmen/Heckinghausen gelegen. In wenigen Minuten haben Sie das  
Barmer Stadtzentrum, öffentliche Verkehrsmittel (Bus, Schwebebahn und Bahnhof) und alle 
Geschäfte des täglichen Bedarfs erreicht.

KM 400,00 € + NK 65,00 € + HK/WW 65,00 € (= 530,00 € Gesamtmiete)  
+ Kaution 1.200,00 €
Energieausweis: Bedarfsausweis vom 18.11.2013; 140,64 kWh/(m²*a) Energieeffizenzklasse E; 
Energieträger: Heizöl; für WW Strom; Zentralheizung; 
Baujahr laut Energieausweis: 1968
                                                                                                 Weitere Infos unter: www.hausundgrundwtal.de/immobilienangebote

Zentral gelegene 2-Zimmer-Whg. mit Balkon 

(Baumhof 5, 42289 Wuppertal) 

 

Schöne, modernisierte und gut geschnittene Zwei-
Zimmer Wohnung  

Von der Diele aus erreichen Sie das helle Wohn-
zimmer, das Schlafzimmer, den Abstellraum, die 
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Vom Balkon aus genießen Sie einen Blick ins Grüne und auf einen Spielplatz.  
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Schwebebahn und Bahnhof) und alle Geschäfte des täglichen Bedarfs erreicht. 
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Aufgepasst
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.

Immobilien sind unsere Spezialität!

Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70
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Vorsicht Falle !
Warnung an unsere Anzeigenkunden!

Für das Eigentümer Journal ist aus -
schließ lich Herr Andreas Wimmers tätig!

Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie bitte
in der Geschäftsstelle nach!

Gerüstbau / Leitern

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!

Wir beraten Sie gerne.

Mobil 0 172/511 52 44
Telefon 0 23 24/2 58 22

andreas.wimmers@gmx.de

Aufgepaßt
Prüfen Sie neue Mieter – mit dem Solvenz-

check von HAUS + GRUND 
für € 16,50 + MwSt.
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auf Seite 26!

Cronenberg
Emmauszentrum, Hauptstr. 37  
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
von 16.00 - 18.00 Uhr
Keine Sprechstunde am 18.08.2021

Haus u. Grund Langenberg - NEU jetzt mittwochs -
Geschäftsstelle Froweinplatz 6b
2. und 4. Mittwoch im Monat
jeweils von 16.00 - 17.30 Uhr
Keine Sprechstunde am 25.08.2021

Langerfeld  
Allianz-Vertretung Grote
Langerfelder Str. 136
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 15.30 - 17.00 Uhr
Keine Sprechstunde am 07.09.2021

Ronsdorf  
Kath. Jugendheim St. Josef
Remscheider Str. 8, 1. OG
Sprechstunden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
von 14.30 - 15.00 Uhr
Keine Sprechstunde am 07.09.2021

Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70

Preisindex für Lebenshaltung

HINWEIS: Bund und Land haben ihre Indexreihen per 01.01.2019 auf das Basisjahr 2015 = 100 umgestellt. Werte für frühere Basisjahre oder unter-
schiedliche Verbrauchergruppen werden nicht mehr veröffentlicht. Dies erfordert in manchen Fällen eine Anpassung der vereinbarten Wertsicherungsklausel. Lassen Sie
sich insoweit von den Juristen Ihrer Haus und Grund Geschäftsstelle beraten.

Verbraucherpreisindex Deutschland Basisjahr 2015 = 100
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2017                               100,6             101,2             101,4             101,8             101,8             102,1             102,5             102,6             102,7             102,5             102,1             102,6
2018                               102,0             102,3             102,9             103,1             103,9             104,0             104,4             104,5             104,7             104,9             104,2             104,2
2019                               103,4             103,8             104,2             105,2             105,4             105,7             106,2             106,0             106,0             106,1             105,3             105,8
2020                               105,2             105,6             105,7             106,1             106,0             106,6             106,1             106,0             105,8             105,9             105,0             105,5
2021                               106,3             107,0             107,5             108,2             108,7             109,1                                                                                                                                                                 

Verbraucherpreisindex NRW Basisjahr 2015 = 100 
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2017                               100,6             101,3             101,4             101,9             101,8             102,1             102,5             102,6             102,6             102,4             102,0             102,5
2018                               101,9             102,3             102,8             103,1             103,8             103,9             104,3             104,5             104,6             104,8             104,1             104,1
2019                               103,4             103,9             104,3             105,3             105,5             105,7             106,1             106,1             106,0             106,1             105,4             105,9
2020                               105,3             105,8             105,8             106,1             106,0             106,6             105,9             105,9             105,7             105,9             105,0             105,5
2021                               106,4             107,2             107,7             108,3             108,8             109,3

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland Basisjahr 2015 = 100 
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2020                               105,1             105,7             105,8             106,2             106,2             106,9             106,4             106,2             105,8             104,7             105,3             105,8
2021                               106,8             107,4             107,9             108,4             108,7                       
                                                                                                  
Harmonisierter europäischer Verbraucherpreisindex (HVPI) (VPI-EWU) EUR 17 Basisjahr 2015 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2020                             104,37          104,56          105,13          105,43          105,33          105,69          105,32          104,88          104,96          105,15             104,8          105,15
2021                             105,32          105,54          106,53          107,14          107,42                                                                                             
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WOHNWELTEN

Für ein schönes 
und sicheres 

Zuhause.
Haustüren, Wohnraumtüren, 

Parkett und Bodenbeläge, 
Sicherheitstechnik  u.v.m.

www.matthey-wohnwelten.de

Mo bis Fr 11.00 –18.00 Uhr
Samstag 10.00 –14.00 Uhr
Heckinghauser Str. 21
42289 Wuppertal-Barmen
Telefon 0202.255 14 12 
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Dachdeckermeister
seit 1904

Klophausstraße 15 - 42119 Wuppertal
Tel. 31 33 55 - info@dickeundsohn.de

Hausverwaltung

Maler

Vohwinkeler Straße 80
42329 Wuppertal
Telefon (02 02) 73 63 41

Rolladen / Markisen

  
 
  

  

Rolladen Reinertz

  

bei Verkauf + Vermietung

wohn-traeume.com

Wahl

Immobilienvertrieb

02 02

26 85 200

Hausverwaltung für 
Mietwohnobjekte

Ruhrstraße 7 · 42117Wuppertal · www.shk-nogly.de
0202/94623787 0202/94623788 info@shk-nogly.de
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Immobilien sind unsere Spezialität!
Deshalb sollten Sie uns
–  Ihr Haus anvertrauen, wenn Sie verkaufen wollen
–  Ihre Wohnung anvertrauen, wenn Sie vermieten wollen.

Haus und Grund Wuppertal und Umland e. V., Tel. 0202/47955-0, Fax 0202/47955-70

Preisindex für Lebenshaltung

HINWEIS: Bund und Land haben ihre Indexreihen per 01.01.2019 auf das Basisjahr 2015 = 100 umgestellt. Werte für frühere Basisjahre oder unter-
schiedliche Verbrauchergruppen werden nicht mehr veröffentlicht. Dies erfordert in manchen Fällen eine Anpassung der vereinbarten Wertsicherungsklausel. Lassen Sie
sich insoweit von den Juristen Ihrer Haus und Grund Geschäftsstelle beraten.

Verbraucherpreisindex Deutschland Basisjahr 2015 = 100
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2017                               100,6             101,2             101,4             101,8             101,8             102,1             102,5             102,6             102,7             102,5             102,1             102,6
2018                               102,0             102,3             102,9             103,1             103,9             104,0             104,4             104,5             104,7             104,9             104,2             104,2
2019                               103,4             103,8             104,2             105,2             105,4             105,7             106,2             106,0             106,0             106,1             105,3             105,8
2020                               105,2             105,6             105,7             106,1             106,0             106,6             106,1             106,0             105,8             105,9             105,0             105,5
2021                               106,3             107,0             107,5             108,2             108,7             109,1                                                                                                                                                                 

Verbraucherpreisindex NRW Basisjahr 2015 = 100 
Basisjahr                           Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2017                               100,6             101,3             101,4             101,9             101,8             102,1             102,5             102,6             102,6             102,4             102,0             102,5
2018                               101,9             102,3             102,8             103,1             103,8             103,9             104,3             104,5             104,6             104,8             104,1             104,1
2019                               103,4             103,9             104,3             105,3             105,5             105,7             106,1             106,1             106,0             106,1             105,4             105,9
2020                               105,3             105,8             105,8             106,1             106,0             106,6             105,9             105,9             105,7             105,9             105,0             105,5
2021                               106,4             107,2             107,7             108,3             108,8             109,3

Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland Basisjahr 2015 = 100 
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2020                               105,1             105,7             105,8             106,2             106,2             106,9             106,4             106,2             105,8             104,7             105,3             105,8
2021                               106,8             107,4             107,9             108,4             108,7                       
                                                                                                  
Harmonisierter europäischer Verbraucherpreisindex (HVPI) (VPI-EWU) EUR 17 Basisjahr 2015 = 100
                                            Jan.               Feb.              März              April                Mai               Juni                 Juli              Aug.               Sep.               Okt.               Nov.               Dez.
2020                             104,37          104,56          105,13          105,43          105,33          105,69          105,32          104,88          104,96          105,15             104,8          105,15
2021                             105,32          105,54          106,53          107,14          107,42                                                                                             
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seit 

Klophausstraße 15 - 42119 Wuppertal
Tel. 31 33 55 - info@dickeundsohn.de

Hausverwaltung

Maler

Vohwinkeler Straße 80
42329 Wuppertal
Telefon (02 02) 73 63 41

Rolladen / Markisen

  
 
  

  

Rolladen Reinertz

  

Rollladen
Markisen

Tore
Terrassendächer

Klappläden
Innenverschattung

Reparaturen/Service

Tel. 02 02-75 17 52 
info@adolfenge.de • www.adolfenge.de
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Dachdeckermeister
seit 1912

Klophausstraße 15 - 42119 Wuppertal
Tel. 31 33 55 - info@dickeundsohn.de

Engel & Völkers Wuppertal
Tel. 0202- 24 29 140 · www.eundv.com

Testen Sie uns!

Ob Wohnung, 
Reihenhaus oder

Villa – Wir verkaufen
Ihre Immobilie

Dekorative Raumgestaltung · Fassadengestaltung
Maler- und Lackierarbeiten aller Art · Wärmedämmung

Telefon 0202 - 42 51 12 · Fax 02191 - 38 88 33
info@malerbetrieb-motte.de · www.malerbetrieb-motte.de
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Dachdeckermeister
seit 1904

Klophausstraße 15 - 42119 Wuppertal
Tel. 31 33 55 - info@dickeundsohn.de

Hausverwaltung

Maler

Vohwinkeler Straße 80
42329 Wuppertal
Telefon (02 02) 73 63 41

Rolladen / Markisen

  
 
  

  

Rolladen Reinertz
Meisterbetrieb

Rolladen • Fenster • Markisen
elektrische Antriebe

42899 Remscheid Am Blaffertsberg 30
priv. 02 02 / 7112 63 � 0 2191/ 5 89 49-38

  

bei Verkauf + Vermietung

wohn-traeume.com

Wahl

Immobilienvertrieb

02 02

26 85 200

G
m
bH

Hausverwaltung für 
Mietwohnobjekte
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Hausverwaltung

Maler

Vohwinkeler Straße 80
42329 Wuppertal
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Rolladen Reinertz

  

bei Verkauf + Vermietung

wohn-traeume.com

Wahl

Immobilienvertrieb

02 02

26 85 200

Hausverwaltung für 
Mietwohnobjekte

  Interessenvertretung der Haus-, Wohnungs- 
  und Grundbesitzer

   Rechtsberatung

   Betriebskostenabrechnung

   Immobilien-Vermittlung

   Formulare, Vordrucke, Mietverträge

  Herausgeber des Eigentümerjournals

HAUS + GRUND
Wuppertal und Umland – vormals Elberfeld von 1880 e.V.

IHR EIGENTUM – UNSERE KOMPETENZ

VEREIN(T) STARK

Wir vertreten Ihre Interessen




